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Der Quierschieder Ortsteil Fischbach-Camphausen ist ein attraktiver Wohnstandort. Die ver-
kehrsgünstige Lage nahe der Landeshauptstadt sowie die Waldparkanlage mit dem Fisch-
bach als „Grüne Mitte“ zeichnen den Ort aus. 

Fischbach-Camphausen ist jedoch auch geprägt durch seine Vergangenheit als Gruben-
standort. Im Jahr 1990 wurde die Grube Camphausen stillgelegt. Neben dem wirtschaft-
lichen Strukturwandel, verursacht durch den Niedergang der Montanindustrie im Saarland, 
sieht sich der Ortsteil insbesondere auch mit den Herausforderungen des demografischen 
Wandels konfrontiert. Hinzu kommen Leerstände, insbesondere im Bereich der Quierschieder 
Straße, sowie baulich-gestalterische Mängel. Weiterer Handlungsbedarf besteht in Bezug 
auf die Gestaltung des öffentlichen Raums (Marktplatz mit Fischbachhalle, Waldparkanla-
ge, Straßenraum). Der Ortskern von Fischbach-Camphausen ist „in die Jahre gekommen“.
Dabei ist gerade der Ortskern der Lebensmittelpunkt eines Ortes - die Ortsdurchfahrt ist die 
Visitenkarte und der erste Eindruck für Gäste und Bürger.

Aus diesem Grund hat sich die Gemeinde Quierschied mit Unterstützung der Bund-Länder 
Städtebauförderung und Fördergeldern aus dem Programm „Wachstum und nachhaltige 
Erneuerung - Lebenswerte Quartiere gestalten“ auf den Weg gemacht, den Ortskern von 
Fischbach-Camphausen fit für die Zukunft zu machen. Dieser soll zu einem lebendigen Ort 
werden, der auch unter heutigen Bedingungen insbesondere für Wohnen, Versorgung, Kul-
tur und Freizeit gleichermaßen attraktiv ist. Die Basis hierfür bildet das im Jahr 2011 entwi-
ckelte „Integrierte Gemeindeentwicklungskonzept für die Gemeinde Quierschied“. Für den 
Ortskern von Fischbach-Camphausen soll nun ein Rahmenplan, ein so genanntes integrier-
tes städtebauliches Entwicklungskonzept (ISEK), entwickelt werden.

Das ISEK zeigt eine Vielzahl von aufeinander abgestimmten Maßnahmen für die nächsten 
10 bis 15 Jahre auf, die den Ortskern von Fischbach-Camphausen stärken und attraktivieren 
sollen. Das Konzept stellt gewissermaßen den „roten Faden“ der Ortskernentwicklung dar 
und ist für den Ortsteil ein langfristiger Orientierungsrahmen. Erst nach Abschluss des ISEKs 
werden konkrete Einzelmaßnahmen vorbereitet und realisiert (Gutachten, Detailplanungen, 
etc.). Dabei wird sowohl in den öffentlichen Raum investiert, als auch die Sanierung der pri-
vaten Bausubstanz gefördert.

Das Integrierte Städtebauliche Entwicklungskonzept ist Fördervoraussetzung im Pro-
gramm „Wachstum und nachhaltige Erneuerung - Lebenswerte Quartiere gestalten“. Die-
ses Entwicklungskonzept enthält auch Bausteine einer vorbereitenden Untersuchung nach 
§ 141 Abs. 2 Baugesetzbuch (BauGB).

Mit der Erstellung des Integrierten Städtebaulichen Entwicklungskonzeptes wurde die 
Kernplan GmbH, Gesellschaft für Städtebau und Kommunikation, Kirchenstraße 12, 66557 
Illingen, beauftragt.

VORWORT
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Programmprofil Wachstum und nachhaltige  
Erneuerung - Lebenswerte Quartiere gestalten
Ausgangssituation

Die Behebung städtebaulicher Missstände 
ist als wichtiges Anliegen in der kommuna-
len Planungs- und Entwicklungspraxis fest 
verankert und stellt den zentralen Ansatz-
punkt der Bund-Länder-Städtebauförde-
rung dar. Geschah dies bis zum Anfang des 
neuen Jahrtausends im Schwerpunkt unter 
den Vorzeichen von Wachstum - also Sanie-
rung und Modernisierung von Wohnraum, 
Wohnumfeld, Infrastruktur und Gewerbe-
flächen für mehr Menschen - so haben sich 
die Rahmenbedingungen hier in den zu-
rückliegenden Jahren in vielen Städten und 
Gemeinden Deutschlands gravierend verän-
dert. Der demografische Wandel, verursacht 
durch stark rückläufige Geburtenzahlen, 
macht neben Sanierung, Modernisierung 
und Gestaltung auch die Anpassung sowie 
den Umbau von Wohnraumangeboten und 
Infrastruktur für weniger und gleichzeitig 
immer mehr ältere Menschen notwendig.

Hier setzt das Bund-Länder-Programm 
„Wachstum und nachhaltige Erneuerung - 
Lebenswerte Quartiere gestalten“ an.

In seinem Förderschwerpunkt will das Pro-
gramm gem. Art. 8 Abs. 1 der Verwaltungs-
vereinbarung die „Städte und Gemeinden 
bei der Bewältigung des wirtschaftlichen 
und demografischen Wandels in Gebie-
ten“ unterstützen, „die von erheblichen 
städtebaulichen Funktionsverlusten und 
Strukturveränderungen betroffen sind. 
Die Städte und Gemeinden sollen frühzei-
tig in die Lage versetzt werden, sich auf 
Strukturveränderungen und auf die damit 
verbundenen städtebaulichen Auswirkun-
gen einzustellen. Ziel ist das Wachstum und 
die nachhaltige Erneuerung dieser Gebiete 
zu lebenswerten Quartieren zu befördern.“

Die Finanzhilfen des Bundes und des Lan-
des können insbesondere für Investitionen 
in das Wachstum und die nachhaltige Er-
neuerung der betroffenen Gebiete einge-
setzt werden. Hierzu führt die Verwaltungs-
vereinbarung Städtebauförderung 2021 in 
Artikel 8 Abs. 3 u.a. folgende Maßnahmen 
auf:

 � „städtebauliche Anpassungsmaßnah-
men an Schrumpfungs- und Wachstums-
entwicklungen,

 � die städtebauliche Neuordnung [...] ein-
schließlich Nutzungsänderungen,

 � Brachenentwicklung, insbesondere zur 
Unterstützung des Wohnungsbaus,

 � die Verbesserung des öffentlichen Rau-
mes, des Wohnumfeldes und der priva-
ten Freiflächen,

 � die Anpassung und Transformation der 
städtischen Infrastruktur einschließlich 
der Grundversorgung,

 � die Aufwertung und den Umbau des Ge-
bäudebestandes,

 � Maßnahmen der wassersensiblen Stadt- 
und Freiraumplanung und zur Reduzie-
rung des Wärmeinseleffektes,

 � den Rückbau leer stehender, dauerhaft 
nicht mehr benötigter Gebäude [...].“

Quelle: 
Bundesministerium des Innern, für Bau und Heimat, 
Verwaltungsvereinbarung über die Gewährung von Fi-
nanzhilfen des Bundes an die Länder nach § 104b des 
Grundgesetzes zur Förderung städtebaulicher Maß-
nahmen (VV Städtebauförderung 2021) vom 
18.12.2020/ 29.03.2021

Ziele und Aufbau des ISEK

Als Grundlage für die Förderung von kon-
kreten Infrastruktur- und Städtebaumaß-
nahmen über das Programm „Wachstum 
und nachhaltige Erneuerung - Lebens-
werte Quartiere gestalten“ müssen Ge-
meinden ein Integriertes Städtebauliches 
Entwicklungskonzept (ISEK) erarbeiten. Das 
ISEK soll, aufbauend auf einer Analyse, für 
das Fördergebiet Ziele ableiten und kon-
krete Maßnahmen zur Zielerreichung samt 
einer ersten Kostenschätzung darstellen, die 
im Zeithorizont der nächsten 10 bis 15 Jah-
re umgesetzt werden sollen.

Das ISEK muss sich dabei aus dem vom 
Ministerium vorangehend geförderten 
Gemeindeentwicklungskonzept (GEKO) ab-
leiten. Die Gemeinde Quierschied hat ihr 
integriertes Gemeindeentwicklungskonzept 
im Jahr 2011 beschlossen. Eines der Haupt-
ziele des GEKO ist es, die zentralörtli-
chen Versorgungsfunktionen öffentlicher 
Daseinsvorsorge auf Dauer bedarfsgerecht 
und auf hohem Niveau für die Bevölkerung 
in der Zukunft zu sichern und zu stärken. 
Die Gemeinde ist mit Unterstützung der 
Städtebauförderung im Programmbereich 
„Kleinere Städte und Gemeinden“ in den 

Ortsteilen Quierschied und Göttelborn be-
reits auf einem guten Weg, diese Ziele zu 
erreichen. Für den Ortsteil Fischbach-Camp-
hausen gilt es nun, aufbauend auf den im 
GEKO für die künftige Entwicklung des 
Ortsteils benannten Handlungsschwer-
punkte (u.a. Sicherung bzw. Wiederherstel-
lung der Nahversorgung, Attraktivierung 
und Aufwertung des Ortskerns, Reaktivie-
rung des Jugendzentrums, Aufwertung der 
Waldparkanlage) ein umsetzungsorientier-
tes Entwicklungskonzept zu erarbeiten.

Dementsprechend werden im ersten Teil 
des ISEKs zunächst die Kernaussagen des 
GEKOs zum Ortsteil Fischbach-Camphau-
sen zusammengefasst und darauf einge-
gangen, inwiefern sich der Ortsteil seit der 
Erstellung des GEKOs im Jahr 2011 entwi-
ckelt hat. Dies schließt auch eine aktuelle 
Bestandserfassung inklusive Analyse mit ein 
(„Analyse und Zukunftscheck“).

Hierauf aufbauend werden im zweiten Teil 
des ISEKs konkrete Maßnahmen zur Be-
hebung der festgestellten Missstände so-
wie grob die hierfür zu erwartenden Kosten 
dargestellt. 

Zusammenfassend werden in einer Ge-
samtkosten- und Finanzierungsübersicht 
nochmals alle Einzelmaßnahmen mit ent-
sprechenden Kosten aufgelistet sowie in 
eine zeitliche Prioritätenfolge gebracht. Der 
Zuschuss durch die Städtebauförderung be-
trägt i.d.R. 2/3 der nicht anderweitig ge-
deckten zuwendungsfähigen Ausgaben. 
Andere Finanzhilfen sind dabei vorrangig 
einzusetzen (Subsidiarität).

Abschließend folgt ein Fazit mit weiteren 
Umsetzungshinweisen.

Quellen: 
Bundesministerium des Innern, für Bau und Heimat, 
Verwaltungsvereinbarung über die Gewährung von Fi-
nanzhilfen des Bundes an die Länder nach § 104b des 
Grundgesetzes zur Förderung städtebaulicher Maß-
nahmen (VV Städtebauförderung 2021) vom vom 
18.12.2020/ 29.03.2021; Gemeinde Quierschied, In-
tegriertes Gemeindeentwicklungskonzept (2011)
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Gebietskulisse
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 � Die Gebietskulisse umfasst eine Fläche von ca. 26,4 ha.

 � Das Untersuchungs ge biet umfasst im Wesentlichen den Ortskern von Fischbach-Camphausen und die Ortsdurchfahrt L 127 - unter Einbeziehung 
der Fischbachhalle, der Waldparkanlage, des Kindergartens, der Alten Schule und der Pfarrkirche St. Josef. Begrenzt wird das Gebiet im Nord-
osten durch die Quierschieder und Fischbacher Straße und im Südwesten durch den Friedhofsvorplatz im Bereich der Rußhütter Straße.

 � Die Abgrenzung erfolgte, in Abstimmung mit der Gemeinde Quierschied und dem Ministerium für Inneres, Bauen und Sport, anhand der Hand-
lungsschwerpunkte des Gemeindeentwicklungskonzeptes Quierschied (GEKO) im Ortsteil Fischbach-Camphausen sowie anhand der vor Ort 
festgestellten städtebaulichen Missstände.

Die exakte Abgrenzung des Gebietes ist dem Plan zu entnehmen. Mit der so festgelegten Abgrenzung wird den aktuellen bzw. zu erwartenden 
Sanierungsanforderungen und Investitionsbedarfen Rechnung getragen sowie die Kontinuität der bisherigen Vorgehensweise und Maßnahmen 
gewährleistet.

Abgrenzung Gebietskulisse
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 Quelle: ZORA, Z – 026/05, LVGL, Bearbeitung: Kernplan
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Analyse und Zukunftscheck

Lage und Verkehrsanbindung

 � Der Ortsteil Fischbach-Camphausen 
ist der zweitgrößte von insgesamt drei 
Ortsteilen der Gemeinde Quierschied 
und liegt ca. 10 km nördlich der Landes-
hauptstadt Saarbrücken im Regionalver-
band Saarbrücken.

 � Durch den Ort verlaufen insgesamt drei 
Landesstraßen: 

- L 127 (Weiherstraße/ Talstraße/ Ruß-
hütter Straße), die Fischbach-Cam-
phausen mit Quierschied und Saar-
brücken verbindet

- L 247 (Heusweiler Straße/ 
Quierschieder Straße/ Am Weiher-
damm/ Neunkircher Straße), die 
Fischbach u.a. mit Heusweiler ver-
bindet.

- L 255 (Dudweilerstraße), die Fisch-
bach mit Camphausen und Dudwei-
ler verbindet.

 � Die Anbindung an die östlich verlau-
fende BAB 623 (AS 4 „Saarbrücken-
Dudweiler“, ca. 2 km entfernt) ist über 
die L 127 bzw. L 255 gesichert, die 
Anbindung an die nordwestlich verlau-
fende BAB 1 erfolgt über die L 247 (AS 
144 „Quierschied“, ca. 7 km entfernt).

 � Durch den Bahnhaltepunkt Fischbach-
Camphausen (Strecke Lebach - Saarbrü-
cken Hbf.) besteht eine gute Anbindung 
an das regionale Schienennetz; Lebach 
ist in ca. 37 Minuten, Illingen in ca. 17 
Minuten, Saarbrücken in ca. 10 Minuten 
und Quierschied in ca. 3 Minuten zu er-
reichen.

 � Aufgrund der guten überörtlichen 
Anbindung und der Nähe zur Landes-
hauptstadt handelt es sich insgesamt 
um einen attraktiven Wohnstandort.

Kernaussagen GEKO (2011)

 � Das vorhandene Angebot an Verweil-
möglichkeiten in der Waldparkanlage 
Fischbach-Camphausen ist ausbaufä-
hig, insbesondere für Kinder, Jugendli-
che und Senioren.

 � An Fuß- und Radwegen sollte die Zahl 
der Sitzgelegenheiten erhöht werden, 
um diese innerörtlichen Vernetzungen 
für Senioren attraktiver zu machen.

 � Empfehlung der Errichtung eines 
„Trimm-Dich-Platzes“ für Senioren bzw. 

Lage im Raum, Quelle: ZORA Z - 026/05, LVGL; Bearbeitung: Kernplan
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eines Mehrgenerationenparks (z.B. im 
Bereich der Waldparkanlage).

 � Aktueller Standort des JUZ in Fischbach-
Camphausen wird nicht angenommen, 
- Lage am Ortsrand ist für viele Jugend-
liche, die noch nicht mobil sind, unvor-
teilhaft.

 � Sicherstellung des Nahversorgungsan-
gebotes in Fischbach-Camphausen (z.B. 
Bündelung von Nahversorgungseinrich-
tungen an einem Ort) - seit der Schlie-
ßung des Frischemarktes im Bereich der 
Talstraße ist in Fischbach-Camphausen 
ein erhebliches Versorgungsdefizit vor-
handen.

 � Ausbau der touristischen Infrastruk-
tur, vorhandene touristische Potenziale 
stärker nutzen (z.B. Urwald vor den 
Toren der Stadt; Halde Lydia/ Halde 
Göttelborn; Radweg „velo visavis“). 
Der Radweg bietet eine große Chance, 
um Radfahrtouristen in die Ortsmitte 
zu locken. Bislang mangelt es an gas-
tronomischen Einrichtungen mit attrak-
tiven Sitz- und Aufenthaltsbereichen 
oder Rastanlagen. Auch ein Verleih von 
E-Bikes und spezielle Beherbergungsan-
gebote („Bed & Bike“) wären denkbar.

 � Attraktivierung der vorhandenen Grün-
strukturen (z.B. Waldparkanlage in Fisch-
bach-Camphausen) - z.B. Anlegen eines 
öffentlichen „Gemeinschaftsgartens“

 � Ausbau der Barrierefreiheit und Attrakti-
vierung der Haltestellen

 � In den letzten Jahren wurden die Bus-
haltestellen in der Quierschieder Straße 
und in der Talstraße barrierefrei aus-
gebaut, der Fischbach wurde renatu-
riert, die Fischbachhalle modernisiert 
(u.a. Ausstattung mit energieeffizien-
ten LED-Leuchten). Zudem wurden in 
den vergangengen Jahren sukzessiv 
Sanierungsmaßnahmen im Innen- und 
Außenbereich der KiTa „Pusteblume“ 
vorgenommen.

 � Insgesamt ist jedoch festzuhalten, dass 
die Aussagen des GEKOs nach wie vor 
noch weitgehend aktuell sind. 

Eigentumsverhältnisse 

 � Innerhalb der Gebietskulisse befinden 
sich insbesondere folgende Flächen im 
Eigentum der Gemeinde Quierschied: 
Marktplatz mit Fischbachhalle, „Alte 
Schule“, Waldparkanlage, KiTa, alle 
Straßen mit Ausnahme der Landesstra-
ßen

 � Die ansonsten heterogene Eigentü-
merstruktur verlangt daher die Mitwir-
kung bzw. eine Investitionsbereitschaft 

Eigentumsplan - Gemeindeflächen in der Gebietskulisse, Quelle: Gemeinde Quierschied; Bearbeitung: Kernplan
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privater Eigentümer, um den Ortsteil 
Fischbach-Camphausen nachhaltig zu 
stärken.

Bevölkerungsentwicklung,
-prognose und -bewegung

 � Im Juni 2020 lebten im Untersuchungs-
gebiet „Ortskern Fischbach“ ca. 560 
Einwohner; dies entspricht etwa 1/6 
der Gesamtbevölkerung des Ortsteils 
Fischbach-Camphausen (ca. 3.120 
Einwohner). (Quelle: anonymisier-
te Einwohnermeldedaten Gemeinde 
Quierschied, Stand: Juni 2020)

 � Von 2008 bis 2019 nahm die Bevölke-
rung im Ortsteil Fischbach-Camphausen 
um insgesamt ca. 290 Einwohner (- 8,6 
%) auf ca. 3.130 Einwohner ab, wobei 
in den Jahren 2015 bis 2017 eine leich-
te Zunahme der Bevölkerung um ca. 40 
Einwohner verzeichnet werden konnte. 
Im Gegensatz hierzu kam es in der Ge-
meinde Quierschied von 2008 bis 2019 
lediglich zu einer Abnahme um ca. 790 
Einwohner (-5,7 %). (Quelle: anonymi-
sierte Einwohnermeldedaten Gemeinde 
Quierschied, Stand: Juni 2020)

 � Gemäß der STALA-Prognose (Variante 1) 
weiterer Rückgang der Einwohnerzahl 
im Ortsteil Fischbach-Camphausen bis 
2030 um weitere 7,7 % bzw. ca. 240 

Einwohner auf nur noch ca. 2.890 Ein-
wohner möglich.

 � Im Zeitraum von 2008 bis 2019 wurde 
sowohl im Ortsteil Fischbach-Camp-
hausen als auch in der Gemeinde 
Quierschied insgesamt ein durchgehend 
negativer natürlicher Bevölkerungssaldo 
verzeichnet. Dadurch kam es im Ortsteil 
Fischbach-Camphausen insgesamt zu 
einem Bevölkerungsverlust von ca. 410 
Einwohnern. 

 � Mit Ausnahme der Jahre 2008 sowie 
2010 bis 2012 verzeichnete die Ge-
meinde Quierschied einen durchgehend 
positiven Wanderungs saldo; ein deutli-
ches Plus konnte vor allem in den Jahren 
2014 bis 2017 verzeichnet werden. In 
den Jahren 2016 und 2017 konnte der 
negative natürliche Bevölkerungssaldo 
sogar ausgeglichen und ein leichtes Be-
völkerungswachstum erreicht werden.

 � Der Bevölkerungsrückgang kann die Zu-
nahme von weiteren leerstehenden und 
später verfallender Gebäuden sowie 
Auslastungs- und Finanzierungsprob-
leme in Bezug auf die Infrastruktur zur 
Folge haben. Hierdurch droht wiederum 
ein weiterer Bevölkerungsrückgang. 

Bevölkerungsentwicklung und -prognose, Quelle: Gemeinde Quierschied/ STALA Saarland; Bearbeitung: Kernplan
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Altersstruktur, Quelle: anonymisierte Einwohnermeldedaten Gemeinde Quierschied, Stand: Juni 2020; Bearbeitung: Kernplan
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Untersuchungsgebiet
"Ortskern/Ortsdurchfahrt Fischbach"

Ortsteil Fischbach-Camphausen Gemeinde Quierschied

Einwohner unter 20 Einwohner 20 - 65 Einwohner >65

Alters- und Sozialstruktur

 � Das Durchschnittsalter der Einwohner 
im Untersuchungsgebiet beträgt ca. 48 
Jahre und liegt somit unter dem des 
Gesamtortes Fischbach-Camphausen 
(ca. 50 Jahre). (Quelle: anonymisier-
te Einwohnermeldedaten Gemeinde 
Quierschied; Stand: Juni 2020)

 � Der Anteil der Senioren lag im Juni 2020 
im Untersuchungsgebiet bei 21,6 % und 
somit deutlich unter dem Durchschnitt 
des Gesamtortes Fischbach-Camphau-
sen (29,1 %) und unter dem der Ge-
meinde Quierschied (22,8 %). Gleichzei-
tig liegt der Anteil der unter 20-Jährigen 
im Untersuchungsgebiet bei 12,5 % 
und somit unter dem Durchschnitt des 
Gesamtortes Fischbach-Camphausen 
(12,9 %) sowie deutlich unter dem der 
Gemeinde Quierschied (18,1 %). 

 � Der im Vergleich zur Gesamtgemeinde 
Quierschied hohe Anteil an Einwohnern 
über 65 Jahre und der geringe Anteil 
an Jugendlichen im Ortsteil Fischbach-
Camphausen zeigt, dass der Ort insge-
samt an Attraktivität gewinnen muss, 
um langfristig einer weiteren Überalte-
rung der Bevölkerung sowie Bevölke-
rungsverlusten begegnen zu können.

 � Im Untersuchungsgebiet lebt - vergli-
chen mit dem gesamten Ortsteil und der 
Gesamtgemeinde - ein hoher Anteil an 

Einwohnern im erwerbstätigen Alter (20 
- 65 Jahre); eine Investitionsbereitschaft 
in dieser Altersgruppe ist grundsätzlich 
anzunehmen.

 � Der Ortsteil Fischbach-Camphausen 
verzeichnet mit ca. 6,2 % (ohne Neben-
wohnsitze; Stand: 2019) den geringsten 
Ausländeranteil in der Gesamtgemeinde 
Quierschied (ca. 7,5 % ohne Neben-
wohnsitze; Stand: 2019).

 � Über die aktuelle Altersstruktur kann 
auf die künftige Bewohnerzusammen-
setzung und deren altersbedingten Be-
dürfnisse geschlossen werden: Großteil 
der Bevölkerung im erwerbsfähigen 
Alter, nach Abschluss der Fördermaß-
nahme (10 bis 15 Jahre) bestehen 
andere Anforderungen an den Woh-
nungsbestand und das Umfeld (Moder-
nisierungserfordernis, Barrierefreiheit, 
Pflege- und Unterstützungsbedarf bei 
den Senioren, Bedeutungszunahme fuß-
läufige Versorgungsangebote).
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Kindertagesstätte „Pusteblume“, Blick von der Waldparkanlage

denkmalgeschützte kath. Pfarrkirche St. Josef, Friedhofstraße 

Pfarrhaus und denkmalgeschützte ev. Kirche von Krüger Architekten, Talstraße

Soziale Infrastruktur,
Kultur- und Sportinfrastruktur

 � Hinsichtlich der sozialen Infrastruktur 
finden sich in Fischbach-Camphausen 
u.a. folgende Einrichtungen: Grund-
schule, Kindertagesstätte (KITA „Pus-
teblume“), Jugendzentru und Senio-
renpflegeheim „Haus Maria Theresia“ 
- abgesehen von der Kita liegen alle Ein-
richtungen außerhalb der Gebietskulis-
se. Zudem befindet sich die Europäische 
Fachschule für Altenpflege (EFSA) in 
fußläufiger Nähe. Fischbach-Camphau-
sen ist somit grundsätzlich ein attrakti-
ver Wohnstandort mit einer noch für die 
Ortsgröße guten sozialen Infrastruktur-
ausstattung.

 � Die Grundschule befindet sich, zu-
sammen mit einer Schulturnhalle, im 
Nordwesten Fischbachs im Bereich des 
Sportplatzes in der Heusweilerstraße. 
Im Jahr 2018/2019 besuchten insge-
samt 76 SchülerInnen die Grundschule; 
im Jahr 2013/2014 waren es 72. Eine 
weiterführende Schule ist z.B. im etwa 
4 km entfernten Ortsteil Quierschied zu 
finden (Gemeinschaftsschule).

 � Die Kita „Pusteblume“ ist im Nordosten 
von Fischbach-Camphausen unmittel-
bar an der Waldparkanlage gelegen 
und verfügt über insgesamt 22 Krippen-
(davon 21 belegt, Stand: Juli 2019) und 
insgesamt 88 Regelplätze (davon 87 be-
legt, Stand: Juli 2019); demnach ist sie 
gut ausgelastet. Langfristig ist eine Er-
weiterung geplant. In den vergangenen 
Jahren wurden sukzessiv Maßnahmen 
wie u.a. die Erneuerung von Sanitärräu-
men sowie Schallschutz- und Sonnen-
schutzmaßnahmen umgesetzt. Für 2021 
ist außerdem die Umsetzung von Brand-
schutzmaßnahmen geplant. Hinsichtlich 
des Zustandes des Gebäudekomplexes 
und der Freiflächen zeigt sich ein dar-
über hinausgehender Sanierungsbedarf 
sowie ein Aufwertungs-/ Gestaltungs-
potenzial.

 � In Anbetracht der Anzahl an Kindergar-
tenkindern ist in nächster Zeit auch mit 
einem Anstieg von Grundschülern und 
mittelfristig mit einer erhöhten Nach-
frage nach einem zentral gelegenen 
Jugendzentrum im Ortsteil Fischbach-
Camphausen zu rechnen. Das derzeitige 
Jugendzentrum im Bereich der Grund-
schule wird aufgrund seiner ungünsti-
gen dezentralen Lage kaum genutzt.

 � An Alten- und Pflegeheimen gibt es 
das Seniorenpflegeheim „Haus Maria 
Theresia“ im Dahlbachweg. Ein wei-
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„Alte Schule“ mit Sanierungsbedarf, Schulstraße

Fischbachhalle am Marktplatz mit Aufwertungsbedarf

Spielplatz in der Waldparkanlage mit Erweiterungs- und Gestaltungspotenzial

teres Senioren- und Pflegeheim be-
findet sich z.B. im Ortsteil Quierschied. 
Zudem ist nordöstlich von Fischbach-
Camphausen, in etwa 1 km Entfernung 
zum Ortskern, aktuell die Errichtung 
eines Seniorenwohnheims im Bereich 
des Gesundheitszentrums (Gemarkung 
Quierschied) in der Fischbacher Straße 
geplant.

 � In zentraler Lage wünschenswert wären 
noch ergänzende Angebote wie z.B. 
eine Tagespflege. 

 � Im Gesundheitszentrum in der Gemar-
kung Quierschied (siehe medizinische 
Versorgung) ist die Europäische Fach-
schule für Altenpflege (EFSA) unterge-
bracht. Hier haben sowohl ausländische 
als auch deutsche Schüler/innen die 
Möglichkeit eine Ausbildung zur Pflege-
kraft zu absolvieren. Ausgestattet ist die 
EFSA auch mit Wohnunterkünften für 
die Auszubildenden.

 � Im Untersuchungsgebiet befinden sich 
zwei denkmalgeschützte Kirchen. Die 
ev. Kirche liegt zusammen mit dem 
ev. Pfarramt vom Straßenraum der 
Ortsdurchfahrt Talstraße (L 127) zurück-
versetzt und erhöht; die Erschließung er-
folgt über zwei Treppenaufgänge. Ledig-
lich im Westen ist die ev. Kirche über die 
Hirschbachstraße/ Martin-Luther-Straße 
barrierefrei erschlossen. Die kath. Pfarr-
kirche St. Josef befindet sich zusammen 
mit dem Pfarrheim und Pfarramt dezent-
ral in der Friedhofstraße. Beide Denkmä-
ler sind in einem guten Zustand.

 � In der Alten Schule in der Schulstraße 
be-findet sich im Erdgeschoss das DRK 
Fischbach und im Obergeschoss der 
Verband Wohneigentum Saarland e.V. 
Siedlergemeinschaft Fischbach-Camp-
hausen. Der Keller wird als Lagerraum 
für die ansässigen Vereine genutzt. So-
wohl die „Alte Schule“ an sich als auch 
die Gebäudevorflächen sind in einem 
sanierungsbedürftigen Zustand.

 � Die Fischbachhalle, welche von Vereinen 
sowie für Veranstaltungen (z.B. alljähr-
licher Seniorennachmittag) und Festivi-
täten genutzt wird, befindet sich in der 
Quierschieder Straße in zentraler Lage 
am Marktplatz und zur Waldparkanla-
ge. Die Auslastung der Fischbachhalle 
(während der Kernnutzungszeit 15 bis 
22 Uhr, Montag bis Freitag) belief sich 
im Jahr 2018 auf ca. 70 %. Im Durch-
schnitt wird die Halle jährlich für etwa 
10 Einzelveranstaltungen genutzt. In 
Anbetracht der zentralen Lage und gu-
ten Auslastung der Fischbachhalle be-
darf es Sanierungs- und insbesondere 
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Aufwertungsmaßnahmen hinsichtlich 
des Erscheinungsbildes der Halle, der 
Vorflächen und Eingangsbereiche. In 
der Fischbachhalle befindet sich auch 
ein Bistro; dieses hat jedoch nur an 
Veranstaltungen, zu besonderen Anläs-
sen und Feiern geöffnet. Trotz der un-
mittelbaren Lage zur Waldparkanlage 
und zum Marktplatz verfügt die Fisch-
bachhalle samt Bistro über keinerlei 
Aufenthaltsbereiche im Freien. Im rück-
wärtigen Bereich des Gebäudekomple-
xes ist darüber hinaus die Feuerwehr 
(Löschbezirk Fischbach-Camphausen) 
untergebracht; diesbezüglich gibt es 
Überlegungen den Standort zu verle-
gen. Hierdurch könnten sich Möglichkei-
ten für anderweitige Nachfolgenutzun-
gen ergeben. 

 � Der Fischbachhalle ist eine entsprechend 
große Parkplatzanzahl zugeordnet, die 
jedoch nur zu den Nachmittags- und 
Abendstunden teilweise sowie bei grö-
ßeren Veranstaltungen voll ausgelastet 
ist. Eine Mehrfachnutzung wäre denk-
bar.

 � Die Waldparkanlage (siehe auch Frei-
raum) ist im nördlichen Bereich mit ins-
gesamt drei Tennisplätzen, die durch 
den Tennisklub „Grün-Weiss“ Fischbach 
e.V. betrieben werden sowie mit einer 
Beachvolleyball-Anlage, die durch den 
Turnverein 1891 Quierschied e.V. ver-
waltet wird, ausgestattet. Am anderen 
Ende der Parkanlage findet sich zudem 
ein in die Jahre gekommener Bolzplatz.

 � Alle drei Sportanlagen sind eingezäunt; 
lediglich der Bolzplatz kann jederzeit 
betreten werden. Für das Nutzen des 
Beachvolleyballfeldes ist z.B. ein Schlüs-
sel erforderlich, der ausschließlich wäh-
rend der Öffnungszeiten in der ca. 800 
m entfernten AGIP-Tankstelle in der Tal-
straße 37 und nur gegen Abgabe des 
Personalausweises als Pfand ausgehän-
digt wird. Außerdem verfügt die Wald-
parkanlage, nördlich des Bolzplatzes, 
über einen Kinderspielplatz sowie über 
einen Tischtennisplatz, wobei der Spiel-
platz ebenfalls umzäunt ist. 

 � Bis auf den Bolzplatz und den „vierten 
ungenutzten Tennisplatz“ sind alle An-
lagen in einem weitestgehend guten 
Zustand.

 � Insbesondere der Spielplatz wird von 
der Bevölkerung gut angenommen. Zur 
Attraktivitätssteigerung bieten sich hier, 
unter Berücksichtigung von Jung und 
Alt, eine gestalterische Aufwertung und 
Erweiterung an.

„vierter ungenutzter Tennisplatz“ in der Waldparkanlage mit Umnutzungspotenzial
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 � Weitere Sportstätten sind u.a. im Orts-
teil Quierschied zu finden; z.B. ist das 
Quierschieder Freibad mit dem Pkw in 
ca. 8 Minuten zu erreichen.

Bungalows im Bereich des Marktplatzes, denkmalgeschützte Wohnhäuser (rechts im Hintergrund)

Ortsbild im Bereich der Ortsdurchfahrt Weiherstraße (L 127)

Denkmalgeschützte ehem. Arbeiterwohnhäuser im Bereich der Quierschieder Straße mit Sanierungsbedarf
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Ortsbild, Bausubstanz und
Leerstände

 � Der Ortskern von Fischbach-Camp-
hausen ist überwiegend durch eine 
dichte Baustruktur (teils Straßenrandbe-
bauung) geprägt, die örtliche Waldpark-
anlage trägt als großflächige Grünfläche 
zu einer Auflockerung im Ortskern bei.

 � Das Erdgeschoss wird häufig als Gara-
gengeschoss genutzt. Hauseingänge 
sind häufig nur über Treppen erreichbar 
(z.B. in der Weiherstraße); hierdurch er-
geben sich besondere Herausforderun-
gen in Bezug auf einen (zukünftigen) 
barrierefreien Umbau.

 � Die Gebäudevorflächen beschränken 
sich zumeist auf einen schmalen ge-
pflasterten Streifen zum Abstellen von 
Pkws - mit negativen Wirkungen auf das 
Ortsbild. Begrünte Gebäudevorflächen 
sind eher selten zu finden (z.B. verein-
zelte Grundstücke in der Quierschieder 
Straße, Friedhofstraße, Dudweilerstra-
ße).

 � Gebäude in zweiter Reihe sind ins-
besondere im Bereich nördlich des 
Marktplatzes vorzufinden und sind über 
sowohl gestalterisch als auch funktio-
nal aufwertungsbedürftige Treppenauf-
gänge von der Quierschieder Straße zu 
erreichen.

 � Da ein großer Teil des Untersuchungs-
gebietes aus der Waldparkanlage be-
steht und dieses in einem Vorrang-
gebiet für Freiraumschutz sowie in 
einem Überschwemmungsgebiet liegt, 
gibt es nur wenige Bereiche, die einer 
baulichen Entwicklung zugeführt wer-
den können. Eine potenzielle größere 
Entwicklungsfläche außerhalb der Ge-
bietskulisse befindet sich z.B. im süd-
westlichen Bereich zwischen der Dud-
weilerstraße und der St.-Barbara-Straße. 
Bei dieser Fläche handelt es sich jedoch 
vorwiegend um eine Waldfläche, deren 
Entwicklung hohe Ausgleichsmaßnah-
men erfordern würde. Zudem besteht 
angesichts der dargestellten bisherigen 
und prognostizierten Bevölkerungsent-
wicklung sowie der derzeit vorzufinden-
den Leerstände die Gefahr, dass sich der 
Trend der Verödung des Ortskerns durch 
die Ausweisung von Neubaugebieten 
weiter intensiviert. 

 � Vereinzelte Baulücken sind z.B. im Be-
reich der Talstraße und im Bereich der 
Quierschieder Straße vorzufinden. Ins-
besondere im Kreuzungsbereich Talstra-
ße/ Dudweilerstraße bietet sich ein Neu-

Wohngebäude-Leerstand mit Sanierungsbedarf im Bereich der Winkelstraße 

Gewerbliche Leerstände im Bereich des Marktplatzes in der Quierschieder Straße
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bau zur Einfassung der Dudweilerstraße 
Richtung Camphausen an.

 � Neben den zwei denkmalgeschütz-
ten Kirchen finden sich innerhalb des 
Untersuchungsgebietes ein denkmalge-
schütztes Ensemble an ehem. Arbeiter-
wohnhäuser. Während die Kirchen in 
einem guten Zustand sind, besteht für 
die Wohnhäuser in der Quierschieder 
Straße ein Sanierungsbedarf. Weitere 
(positiv) ortsbildprägende Gebäude fin-
den sich im Untersuchungsgebiet nicht. 

 � Für das Ortsbild und für die Gemeinde 
Quierschied insgesamt von großer Be-
deutung ist zudem der, exponiert im 
Süden von Fischbach-Camphausen ge-
legene, denkmalgeschützte und touris-
tisch bedeutsame Hammerkopfförder-
turm der ehem. Grube Camphausen. 

 � Während es in Bezug auf den Hammer-
kopfförderturm und die kath. Pfarrkirche 
St. Josef insbesondere darum geht, die 
bereits bestehenden Sichtbeziehungen 
und Blickachsen zu erhalten, müssen 
die ev. Kirche in der Talstraße sowie das 
denkmalgeschützte Ensemble in der 
Quierschieder Straße besser zur Geltung 
kommen. Bezüglich Letzterem versper-
ren die im Bereich des Marktplatzes 
gewerblich genutzten Bungalows, auf-
grund ihrer ungünstigen Anordnung, 
die Sicht auf das denkmalgeschützte 
Ensemble. 

 � Darüber hinaus fügen sich die Bunga-
lows einschließlich des Wohnbungalows 
mit ihrer entsprechenden Gebäude-
kubatur sowohl städtebaulich als auch 
gestalterisch nicht in das Ortsbild von 
Fischbach-Camphausen ein. Zudem 
mangelt es in diesem bedeutenden Be-
reich an Raumkanten; dies gilt ebenso 
für den Kreuzungsbereich Talstraße/ 
Dudweiler Straße. Die aktuell noch ge-
werblich genutzten Bungalows sollen 
jedoch in absehbarer Zeit teilweise auf-
gegeben werden - die Bankfiliale wurde 
mittlerweile bereits aufgegeben (Stand: 
Januar 2021). In diesem Zusammen-
hang besteht bereits ein Ansiedlungsin-
teresse aus dem medizinischen Bereich. 
Ein weiteres Ansiedlungsinteresse im 
Bereich des zu Wohnzwecken dienen-
den Bungalows besteht seitens eines 
Nahversorgers. Hierdurch ergeben sich 
neue Entwicklungsmöglichkeiten.

 � Insgesamt ist festzuhalten, dass es in 
Fischbach-Camphausen an einer klar 
definierten und attraktiv gestalteten 
Ortsmitte mit Aufenthaltsqualität fehlt, 
die den Besonderheiten des Ortes 
Rechnung trägt. Da der Ortskern die 

Visitenkarte eines Ortes ist, besteht ins-
gesamt ein dringender Handlungsbe-
darf. Der Bereich an der Fischbachhalle 
mit Marktplatz bietet sich zwar - auch 
aufgrund seiner Lage unmittelbar an der 
Waldparkanlage - an, übernimmt mo-
mentan jedoch weitgehend eine reine 
Verkehrsfunktion.

 � Ursächlich für weitere Beeinträchtigun-
gen des Ortsbildes sind Sanierungsstau, 
v.a. an privater Bausubstanz, und zahl-
reiche Leerstände, insbesondere im Be-
reich des zentral gelegenen Marktplat-
zes. 

 � Der mittlere Modernisierungs- und 
Instandsetzungsbedarf von Gebäuden 
erstreckt sich über den Großteil des 
ISEK-Gebietes. Die Einstufung der Sa-
nierungsbedürftigkeit erfolgte aufgrund 
der Beurteilung des äußeren Gesamtzu-
standes der Gebäude; dieser lässt auch 
das Vorhandensein von energetischem 
Modernisierungsbedarf annehmen.
Aufgrund des Alters der Bausubstanz 
ist zudem davon auszugehen, dass die 
Gebäude allenfalls zum Teil barrierefrei 
sind.

 � Hinzu kommen ungestaltete oder ver-
nachlässigte Gebäudevorflächen (z.B. in 
der Bergstraße) und gestalterische Miss-
stände. Beispielsweise finden sich im 
Bereich der Ortsdurchfahrt L 127 zahl-
reiche Doppelhäuser, die gestalterisch 
nicht aufeinander abgestimmt sind (z.B. 
Farbgebung und Material der Fassade) 
und das Ortsbild beeinträchtigen. 

 � Im Untersuchungsgebiet „Ortskern 
Fischbach“ finden sich insgesamt 10 
Wohngebäude-Leerstände; diese kon-
zentrieren sich in der Quierschieder 
Straße. Weitere Leerstände finden sich in 
der Winkelstraße, Am Bahndamm sowie 
in der Talstraße.

 � Zudem gibt es im Untersuchungsgebiet 
insgesamt 8 gewerbliche Leerstände; 
diese konzentrieren sich insbesondere 
in zentraler Lage zum Marktplatz in der 
Quierschieder Straße. Hierbei handelt es 
sich u.a. um einen ehem. Dorfladen so-
wie um zwei ehem. Bankfilialen. Jeweils 
ein weiterer gewerblicher Leerstand fin-
det sich in der Bergstraße und Neunkir-
cher Straße. Bislang ist die gewerbliche 
Nachnutzung gescheitert.

 � Die Leerstände, v.a. die in der Quier-
schieder Straße, bedrohen die Vitalität 
und Zukunftsfähigkeit von Fischbach-
Camphausen, sodass hier dringender 
Handlungsbedarf besteht. 
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Analyseplan
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Legende

 ISEK-Gebietskulisse

Bausubstanz

 Denkmal (zugleich positiv ortsbildprägendes Gebäude)

 positiv ortsbildprägendes Gebäude

 starker Sanierungsbedarf, Modernisierung/ Instandsetzung

 mittlerer Sanierungsbedarf, Modernisierung/ Instandsetzung

 kaum/ geringer Sanierungsbedarf, Modernisierung/  
 Instandsetzung 

 Optimierungsbedarf Barrierefreiheit und/ oder energetische  
 Beschaffenheit

Funktionsmangel

 Leerstand Wohngebäude

 gewerblicher Leerstand

Nutzung (bei überwiegend gemischt genutzten Gebäuden)

 öffentliche Gebäude, soziale Infrastruktur

 Nahversorgung Einzelhandel

 sonstiger Einzelhandel

 Dienstleistung

 Gastronomiebetriebe

 medizinische Versorgung

Sonstiges

 Neubau; Gebäude noch nicht im Kataster

 Gebäude wurde abgerissen/ existiert nicht mehr

Katastergrundlage

 öffentliches Gebäude 

 Wohngebäude

 Gebäude für Wirtschaft oder Gewerbe/ Nebengebäude

Die Analyse bildet die Beurteilungsgrundlage für die städtebaulichen 
Missstände zum Zeitpunkt der Erfassung. Der Analyseplan wurde im 
Bereich der Talstraße - aufgrund neuerer Entwicklungen - im März 2021 
angepasst.
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Einzelhandel und Gewerbe,
Gastronomie, medizinische
Versorgung
 � Das Nahversorgungsangebot ist in 

Fischbach-Camphausen eingeschränkt. 
Seit der Schließung des Frischemarktes 
Kelkel in der Talstraße im Jahr 2010, in 
welchem sich derzeit ein Motorradhan-
del befindet, gibt es im Ort nur noch 
einen kleinen Obst- und Gemüseladen 
(Quierschieder Str.), zwei Bäckereien 
(Quierschieder und Neunkircher Str.) 
und eine Metzgerei (Am Weiherdamm). 
Nächstgelegene Nahversorgungsein-
richtungen finden sich in etwa 7 Pkw-
Fahrminuten in Quierschied (Wasgau, 
Rewe) und Dudweiler (Real), wobei 
gerade vor dem Hintergrund der älter 
werdenden Bevölkerung ein fußläufiges 
Nahversorgungsangebot von großer Be-
deutung ist.

 � An Dienstleistungsangeboten finden sich 
im Ort u.a. zwei Friseursalons (Schulstr. 
und Martin-Luther-Str.), drei Fußpflege-
Salons (Weiherstr., Quierschieder Str.), 
und ein Nagelstudio (Talstr.). Die in die 
Bäckerei integrierte Postfiliale gibt es 
seit Ende 2020 nicht mehr - stattdes-
sen öffnet Ende März 2021 im ehem. 
„Sandras Hundeshop“ (Talstraße) ein 
Gemischtwarenladen (Schreibwaren, 
Drogerie-/ Pflegeprodukte), in dem auch 
eine Postfiliale integriert wird. 

 � Einzelhandelsgeschäfte bestehen (noch)
im Bereich des Marktplatzes (Beklei-
dungsgeschäft) sowie in der Talstraße 
(Blumenladen, Motorradhandel). In letz-
terer findet sich zudem eine Tankstelle. 

 � Gastronomiebetriebe sind im Be-
reich des Marktplatzes (Fischbacher 
Kebabhaus, Thai Elephant, Pilsstube 
Windsor), direkt neben der Kita in der 
Quierschieder Straße (Knubbe Stubb), in 
der Mittelstraße (Kolpinghaus, Gasthaus 
Croissant) und in der Neunkircher Str. 
(Ristorante Toscana, Zum Engelperd) zu 
finden. Die Gaststätte in der Fischbach-
halle ist nur nach Absprache für Festivi-
täten, etc. geöffnet.

 � Das medizinische Versorgungsangebot 
umfasst einen Allgemeinmediziner und 
eine Apotheke in der Schulstraße. In 
der Fischbacher Str., in etwa 1 km Ent-
fernung zum Ortskern, gibt es zudem 
ein Gesundheitszentrum (Gemarkung 
Quierschied). Dort sind u.a. Ärzte und 
Therapeuten verschiedener Fachrichtun-
gen untergebracht. Das nächstgelegene 
Krankenhaus befindet sich in etwa 4 km

Einzelhandels- und Gastronomiebetrieb im Bereich der Quierschieder Straße

Bäckerei in der Quierschieder Straße

 � in Sulzbach/Saar. Insofern ist die medi-
zinische Versorgung in Fischbach-Cam-
phausen als gut zu bewerten.
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Verkehr

 � Erhöhtes Verkehrsaufkommen im Be-
reich der Ortsdurchfahrt L 127: gemäß 
aktueller Verkehrsmengenkarte des 
Saarlandes durchschnittliche tägliche 
Verkehrsmenge von 6.100 KFZ (davon 
110 LKW) im Bereich der Weiherstraße 
bzw. 7.900 KFZ (davon 210 LKW) im Be-
reich der Talstraße/ Rußhütter Straße; im 
Bereich der L 247 Quierschieder Straße 
liegt das tägliche Verkehrsaufkommen 
demgegenüber bei 3.500 KFZ (davon 
70 LKW) (Quelle: Verkehrsmengenkarte 
des Saarlandes 2015).

 � Entsprechende Lärmemissionen schrän-
ken, verbunden mit der teils dichten 
Baustruktur und den gestalterischen 
Mängeln, die Wohnstandortattraktivität 
im Bereich der Ortsdurchfahrten deut-
lich ein; zudem verkehrlich bedingte 
Zerschneidungseffekte, insbesondere 
entlang der L 127.

 � Nördlicher und südlicher Ortseingang 
optimierungsbedürftig in Bezug auf 
Gestaltung und z.T. Verkehrssicherheit; 
aktuell Tendenzen zu erhöhten Ein- und 
Durchfahrtsgeschwindigkeiten - insbe-
sondere im Kreuzungsbereich Weiher-
straße (L127)/ Fischbacher Straße.

 � Stellenweise überdimensionierte und 
ungegliederte Straßenräume und Kreu-
zungsbereiche mit z.T. fehlenden Que-
rungsmöglichkeiten für Fußgänger (z.B. 
Fischbachhalle/ Quierschieder Straße 
sowie Kreuzungsbereiche Weiherstraße/ 
Neunkircher Straße).

 � Der Ortskerneingang zum Bereich um 
den Marktplatz ist nicht als solcher 
wahrnehmbar.

 � Auffällig sind zudem Mehrfacherschlie-
ßungen - z.B. Bereich zwischen Friedhof 
und Waldparkanlage.

 � Stellenweise sehr schmale Bürgersteige 
(z.B. Schulstraße), die sich weder für 
Rollstuhlfahrer noch für Familien mit 
Kinderwagen eignen. Außerdem man-
gelt es an einer radfahrerfreundlichen 
Straßenraumgestaltung. 

 � Wegeverbindungen zwischen dem 
Ortskern und den denkmalgeschütz-
ten Kirchen bis hin zum Friedhof sind 
optimierungsbedürftig, Leitstrukturen 
fehlen.

 � Anbindung von Fischbach nach Camp-
hausen erfolgt über die Dudweilerstraße 
(L 255), welche im Bereich der Unterfüh-
rung als einspurige Fahrbahn mit Licht-
signalanlage und beidseitig angelegtem 
Gehweg ausgestaltet ist; in Bezug auf 

überdimensionierte Straßenräume sowie Straßenführung im Bereich Quierschieder Straße/ Schulstraße

Kreuzungsbereich Weiherstraße (L 127)/ Neunkircher Straße (L 247) ohne Gliederungs- und Gestaltelemente 

überdimensionierte/ zu schmale Gehsteige in der Schulstraße, Weg zur Apotheke und zum Allgemeinmediziner 
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die Fußgänger- und Radfahrerfreund-
lichkeit besteht hier Handlungsbedarf 
(z.B. Beleuchtung der Unterführung).

 � Das im Nordosten - zur Gemarkung 
Quierschied zugehörige - Gesundheits-
zentrum mit integrierter Europäischer 
Fachschule für Altenpflege ist über die 
Fischbacher Straße an den Ortskern von 
Fischbach-Camphausen angebunden. 
Die sanierungsbedürftige Fischbacher 
Straße verfügt über einen einseitig ange-
legten und gut beleuchteten Gehweg. In 
Anbetracht der aktuellen Planung eines 
Seniorenheims in diesem Bereich man-
gelt es dieser Wegeverbindung an einem 
ausreichend dimensionierten Gehweg 
sowie an Sitz- und Ausruhmöglichkeiten.

 � Parkplätze finden sich insbesondere auf 
dem Marktplatz, im Bereich des nord-
östlichen Ortseinganges, entlang der 
Ortsdurchfahrt L 127 in Form von Aus-
buchtungen, im Bereich des Friedhofes 
sowie an der kath. Pfarrkirche St. Josef. 
Missstände im Bereich des ruhenden 
Verkehrs sind kaum erkennbar; ledig-
lich entlang der Ortsdurchfahrt L 127 
im Bereich der Talstraße finden sich z.T. 
auf Gehwegen parkende Pkws. Bei Ver-
anstaltungen auf dem Marktplatz sowie 
bei Beerdigungen ist hingegen davon 
auszugehen, dass es zu nicht unwesent-

lichen Parkplatzproblemen (Parksuchver-
kehr, Wildparker) kommt. 

 � Die ÖPNV-Erreichbarkeit ist wochentags 
u.a. mit den Buslinien 132 (Dudweiler - 
Fischbach - Quierschied - Sulzbach/Saar), 
172 (Riegelsberg-Holz - Göttelborn 
- Quierschied - Fischbach - Saarbrü-
cken) sowie einem Nachtbus N12 
(Saarbrücken - Fischbach - Quierschied 
- Göttelborn - Holz) insgesamt als gut 
zu bewerten. An den Wochenenden be-
schränkt sich das Angebote jedoch auf 
wenige Busverbindungen, insbesondere 
sonntags.  

 � Darüber hinaus fährt der „Marktbus“ an 
den Wochenmarkttagen in Quierschied 
(mittwochs, samstags) von der Halte-
stelle „Pflanzgarten“ in der Neunkircher 
Straße in Fischbach (Abfahrt: 8:30 Uhr) 
bis zur Haltestelle „Friedhof“ in der Hol-
zer Straße in Quierschied (Ankunft: 9:00 
Uhr). Nutzen können dieses Angebot al-
le Bürger/innen; die Altersbeschränkung 
wurde mittlerweile aufgehoben. 

 � Der Ortsteil Fischbach-Camphausen 
verfügt darüber hinaus über einen eige-
nen Bahnhaltepunkt (Strecke Lebach - 
Illingen - Saarbrücken Hbf). Dieser wird 
durchschnittlich alle halbe Stunde ange-
fahren. Der Bahnsteig kann in Fahrtrich-
tung Saarbrücken behindertengerecht 
erreicht werden. 

 � Fußläufig erreichbar ist der Bahnhalte-
punkt vom Ortskern aus über die Neun-
kircher Straße in etwa 13 Minuten (ca. 
1 km). Eine direkte Anbindung über die 
Hirschbachstraße existiert nicht. Zur At-
traktivierung von Fischbach-Camphau-
sen in den Bereichen Wohnstandort 
(insbesondere auch für Pendler) und 
zur Freizeitgestaltung/ Tourismus (Rad-
fahren, Waldparkanlage, Hammer-
kopfförderturm) wäre eine derartige 
Wegeverbindung langfristig vorstellbar. 
Hierdurch könnte die Ortsmitte bzw. der 
Bahnhaltepunkt bereits in etwa 380 m 
erreichbar sein.

Überblick - bestehende Wegeverbindungen, optimierungsbedürftige Kreuzungsbereiche, Bereiche mit Mehrfacherschließungen, Orts-/ Ortskerneingänge; Quelle: ZORA, Z 
– 026/05 LVGL; Bearbeitung: Kernplan

Legende

   bestehende Haupt-Fußwegeverbindungen 

  bestehende Radwegeverbindung  
(Velo Visavis)

  optimierungsbedürftige 
Kreuzungsbereiche/ Ortskerneingang

  Bereiche mit Mehrfacherschließungen

  Ortseingänge

  Ortskerneingang
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Marktplatz, weitere Plätze
 � Der zentral im Ortskern an der Fisch-

bachhalle gelegene weitgehend unge-
staltete Marktplatz ist in zwei Bereiche 
untergegliedert. Der größere Bereich an 
der Fischbachhalle ist im Nordwesten 
und Südosten von Bäumen eingerahmt 
und wird außerhalb von Veranstaltun-
gen/ Festivitäten (z.B. Weihnachtsmarkt, 
Patronatsfest) als Parkplatz genutzt. 
Zudem finden sich hier Container. Im 
südwestlichen Bereich des Marktplat-
zes befinden sich eine die Jahre ge-
kommene und nicht funktionsfähige 
Brunnenanlage, vereinzelte Sitzmöglich-
keiten sowie ein an dieser Stelle fehl-
platzierter barrierefreier Wohnbunga-
low. Zudem liegt der Marktplatz und die 
Waldparkanlage mit Fischbach nahezu 
isoliert voneinander nebeneinander.

 � Insgesamt wird die für Fischbach-Camp-
hausen bedeutende Platzfläche ihrer 
eigentlichen Aufgabe als Versorgungs-
mittel- und Treffpunkt mit Aufenthalts-
qualität nicht gerecht. Um das Mitein-
ander in Fischbach-Camphausen und 
den Ortskern als Visitenkarte zu stärken, 
besteht hier dringender Handlungsbe-
darf. 

 � Weitere kleinere Platzbereiche, die je-
doch eher den Eindruck von überdimen-
sioniertem Verkehrsgrün erwecken und 
kaum Aufenthalts- und Verweilmöglich-
keiten bieten, finden sich darüber hin-
aus im Bereich des nördlichen Ortsein-
ganges, südlich im Bereich des Friedhofs 
sowie im Bereich des Marktplatzes.

Waldparkanlage

 � Die Waldparkanlage mit dem renaturier-
ten Fischbach stellt das Herzstück von 
Fischbach-Camp hausen dar.

 � Die Parkanlage erstreckt sich vom nörd-
lichen Ortseingang, an der Fischbach-
halle und am Marktplatz vorbei bis hin 
zur Brücke „Quierschieder Straße“ im 
Süden; unterbrochen wird sie durch die 
Brücke „Am Weiherdamm“. In diesem 
Bereich verläuft der Fischbach verrohrt; 
für Fußgänger und Radfahrer stellt eine 
aufwertungsbedürftige Unterführung 
die Durchgängigkeit sicher.

 � Die Wege in der Parkanlage sind über-
wiegend geschottert, gepflasterte oder 
asphaltierte Wege sind nur vereinzelt 
vorzufinden (z.B. im Bereich des Spiel-
platzes). Vereinzelt finden sich Informa-
tionstafeln (z.B. über die Renaturierung 
des Fischbaches).

Marktplatz an der Fischbachhalle mit Aufwertungs- und Gestaltungsbedarf

Platzfläche im Bereich des Marktplatzes

Waldparkanlage, Blick auf die Durchlässe „Am Weiherdamm“
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 � Trampelpfade sind insbesondere im Be-
reich zwischen der Brücke „Quierschieder 
Straße“ und dem Spielplatz erkennbar; 
die Trampelpfade verlaufen - im Gegen-
satz zu den offiziellen geschwungenen 
Wegen - näher am Fischbach und stel-
len zugleich Abkürzungen und favori-
sierte Wegeverbindungen dar.

 � Im nördlichen Bereich, Höhe Kita, ver-
fügt die Waldparkanlage über einen 
Grillplatz, einen Picknicktisch, einen 
einfachen Fahrradständer, einen Holz-
Pavillon und über eine überdachte Frei-
luftbühne. Insgesamt fehlt es diesem 
Bereich jedoch an einer attraktiven Ge-
staltung und Ausstattung.

 � Abgesehen von den in der Waldparkan-
lage befindlichen sozialen und sportli-
chen Einrichtungen (siehe Soziale Infra-
struktur, Kultur- und Sportinfrastruktur), 
der vorgenannten „Platzfläche“ und 
des renaturierten Fischbaches wirkt 
die Parkanlage weitgehend ungestal-
tet und monoton. Diesbezüglich ist 
insbesondere der Bereich hinter dem 
Marktplatz und der Fischbachhalle so-
wie der Bereich zwischen der Brücke 
„Quierschieder Straße“ und dem Kin-
derspielplatz zu nennen.

 � Obwohl der Fischbach für den Ort na-
mensgebend ist, fehlt eine gestalte-
rische Verbindung insbesondere zum 
Marktplatz.

 � Große Teile der Waldparkanlage liegen 
im Vorranggebiet Freiraumschutz. Dies-
bezüglich enthält der Landesentwick-
lungsplan (LEP) Saarland, Teilabschnitt 
Umwelt, u.a. folgende zu beachtende 
Ziele:

- (Ziel 47) „Die Vorranggebiete für 
Freiraumschutz (VFS) dienen dem 
Biotopverbund sowie der Sicherung 
und Erhaltung zusammenhängender 
unzerschnittener und unbebauter 
Landschaftsteile. Die Inanspruch-
nahme der VFS für Wohn-, Gewer-
be- oder Freizeitbebauung [...] ist 
unzulässig.

- Das in den Vorranggebieten für Frei-
raumschutz vorhandene ökologische 
Potenzial sowie die Vielfalt, Eigenart 
und Schönheit der Kulturlandschaft 
sind zu sichern.“

Dies hat zur Folge, dass insbesonde-
re bauliche Maßnahmen zur weiteren 
Aufwertung und Gestaltung der Wald-
parkanlage nur begrenzt möglich sind. 
Erschwerend kommt hinzu, dass der 
Park zu großen Teilen im Überschwem-
mungsgebiet HQ100 liegt.

Blick Richtung Norden auf Waldparkanlage, Höhe Frischemarkt, mit Potenzial zur Steigerung des Erlebniswertes

Vorranggebiet Freiraumschutz in Fischbach; Quelle: LVGL Saarland

Waldparkanlage im Bereich der Kita „Pusteblume“ mit Aufwertungsbedarf
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Gewässer und 
Hochwasserproblematik

 � Durch den Ortsteil Fischbach-Camphau-
sen fließt der Fischbach, welcher in Teil-
bereichen renaturiert wurde. Er ist einer 
der wesentlichen Bestandteile der zen-
tral im Ortskern gelegenen Waldpark-
anlage.

 � Als weitere Gewässer innerhalb der 
Waldparkanlage sind im Bereich der 
KiTa „Pusteblume“ der Dahlbach, wel-
cher in den Fischbach mündet, sowie 
der sog. Karpfenteich, der für Mitglieder 
des ASV Fischbach zum Fischfang zur 
Verfügung steht, zu nennen. 

 � In Bezug auf die Zugänglichkeit und Er-
lebbarkeit der vorhandenen Gewässer 
besteht Optimierungsbedarf.

 � Der Ortsteil Fischbach-Camphausen 
war in der Vergangenheit bereits mehr-
mals von Hochwasser durch Starkregen 
betroffen. Zuletzt verursachte im Jahr 
2016 ein Starkregenereignis hohe Schä-
den. Hierbei zeigte sich, dass die Rena-
turierung des Fischbaches entgegen der 
Erwartungen nicht zu einer vollständi-
gen Lösung der Hochwasserproblematik 
beigetragen hat.

 � Der Hochwassergefahrenkarte HQ100 zu-
folge werden bei einem im statistischen 
Mittel einmal in 100 Jahren zu erwarten-
den Hochwasserereignis große Teile der 
Waldparkanlage überschwemmt. Eben-
falls betroffen sind u.a. auch vereinzel-
te Wohngebäude in der Quierschieder 
Straße - im südlichen Bereich der Park-
anlage. Stellenweise ist mit Wassertie-
fen von bis zu 4 m zu rechnen. 

 � Anhand der Karte wird deutlich, dass 
die vorhandenen Brückendurchlässe 
augenscheinlich unzureichend dimen-
sioniert sind. Im Bereich der Brücke 
„Am Weiherdamm“ kommt es zu einem 
Rückstau und im Bereich der Brücke 
„Quierschieder Straße“ (Übergang Tal-
straße/ Rußhütter Straße) staut sich 
das Wasser soweit an, dass es zu einer 
Überspülung der Brücke kommt. 

 � Angesichts der potenziellen Hochwas-
serschäden, insbesondere an hochwas-
sersensiblen Nutzungen, besteht drin-
gender Handlungsbedarf im Hinblick 
auf zusätzlich zu schaffenden Reten-
tionsraum.

Dahlbach - Furt im Bereich der Tennisanlage

Ausbreitung eines 100-jährlichen Hochwasserereignisses (HQ100) in Fischbach; Quelle: LVGL Saarland

schmaler Brückendurchlass „Am Weiherdamm“
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Freizeit, Naherholung und
Tourismus

 � Mit der Waldparkanlage bietet Fisch-
bach-Camphausen sowohl seinen Ein-
wohnern als auch Besuchern im Bereich 
Freizeit und Naherholung gute Mög-
lichkeiten, wobei die dort befindlichen 
Spiel-, Sport- und Freizeitanlagen, wie 
bereits dargelegt, z.T. optimierungs- und 
aufwertungsbedürftig sind. Vereinzelt 
sind gute Gestaltungsansätze vorhan-
den (z.B. „Gedenkstätte“ im nördlichen 
Bereich der Waldparkanlage), die aus-
gebaut werden sollten. Insgesamt man-
gelt es jedoch an einer abwechslungs-
reichen Gestaltung in Bezug auf den 
Erlebniswert (z.B. Pflanzenvielfalt) und 
die Aufenthaltsqualität.

 � Der Verlauf des etwa 330 km langen 
deutsch-französischen Rad-Rundweges 
„Velo visavis“ durch die Waldparkanla-
ge bietet weitere touristische Potenziale 
- auch zur Stärkung des Ortskerns; bis-
lang nur vereinzelte Beschilderungen, 
eine Picknickbank mit Fahrradständer 
und zwei Informationstafeln „SaarRad-
land“.

 � Auch die Lage von Fischbach-Camp-
hausen in der Nähe zum „Urwald vor 
den Toren der Stadt“ (Waldschutzge-
biet Steinbachtal/ Netzbachtal) bietet 
touristische Potenziale und kann als 
Ausgangspunkt für Ausflüge/ Wan-
derungen (u.a. Premiumwanderwege 
„Wilder Netzbachpfad“ und „Urwald-
tour“) auch zur Stärkung des Ortskerns 
beitragen.

 � Mit dem Pkw oder beispielsweise mit 
dem E-Bike sind beide Premiumwan-
derwege vom Marktplatz aus über die 
L 127/ L260  in etwa 3 bzw. 7 km zu 
erreichen.

 � Mit dem denkmalgeschützten Hammer-
kopfförderturm und der Halde Lydia, die 
jedoch aufgrund von Sanierungsarbeiten 
zur Herbeiführung der Beendigung der 
Bergaufsicht ab Mitte 2020 für voraus-
sichtlich drei Jahre gesperrt wird, verfügt 
Fischbach-Camphausen über touristisch 
bedeutsame Anziehungspunkte. 

 � Insbesondere der Hammerkopfförder-
turm des Schachtes IV der Grube Cam-
phausen, der im Jahr 2016 von der Bun-
desingenieurkammer als „historisches 
Wahrzeichen der Ingenieurbaukunst“ 
in Deutschland ausgezeichnet wurde, 
gilt es als weltweit erster Stahlbeton-
Förderturm touristisch besser zu nut-
zen. Bislang informiert lediglich auf der 

Platzfläche im Bereich des Friedhofes 
am südlichen Ortseingang - von wo aus 
eine Blickbeziehung zum Hammerkopf-
förderturm besteht - eine Tafel über die-
ses Denkmal und gibt Auskunft über die 
Siedlungsentwicklung von Camphau-
sen. Weitere Blickbeziehungen bestehen 
z.B. von der Alten Schule in der Schul-
straße sowie von der denkmalgeschütz-
ten kath. Pfarrkirche St. Josef. Insbeson-
dere auch am Hammerkopfförderturm 
selbst erscheint eine städtebauliche/ 
touristische Entwicklung sinnvoll; auf-
grund der Eigentumsverhältnisse (RAG 
Montan Immobilien GmbH) ist dies je-
doch in absehbarer Zeit nicht möglich. 
Zu gegebener Zeit kann dann ein Nut-
zungskonzept/ eine Machbarkeitsstudie 
erstellt werden.

 � Zudem gibt es die ca. 22 km lange Ent-
deckertour „Quierschied-Göttelborn“, 
die mittels einer App erlebbar gemacht 
wird (Entdeckertouren - Auf den Spu-
ren der Berg- und Hüttenleute in der 
Saarregion, unter www.entdeckertou-
ren.saarland). Die App beinhaltet eine 
Wegbeschreibung sowie Audiodateien 
zu einzelnen Stationen (u.a. Bergwerk-
siedlung, Prämienhäuser, Hammerkopf-
förderturm, Fischbachbahn, Beamtenco-
lonie Camphausen).

 � Trotz dieser touristischen Potenziale 
fehlt es im Ortsteil an Übernachtungs-
möglichkeiten (z.B. für Radfahrer) sowie 
an weiteren Angeboten (z.B. Cafés, öf-
fentliche Toiletten). Dabei besteht ins-
besondere als Tagesausflugsziel grund-
sätzlich Potenzial.

„Gedenkstätte“ im nördlichen Bereich der Waldparkanlage

Platzfläche im Bereich des südlichen Ortseinganges mit u.a. Informationstafel und Blick auf Denkmal
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Ziele des Entwicklungskonzeptes

Um Fischbach-Camphausen als lebenswerten Ortsteil nachhaltig zu stärken und weiterzuentwickeln, wurden folgende Ziele definiert, die durch 
konkrete Maßnahmen und Projekte erreicht werden sollen:
 � Schaffung eines attraktiven, lebendigen und nach außen hin wahrnehmbaren Ortskerns als Lebens-, Treff- und Versorgungsmittelpunkt mit Auf-

enthaltsqualität

 � Weiterentwicklung der Waldparkanlage mitsamt dem Fischbach hin zu einem attraktiven Freizeit- und Naherholungsgebiet sowohl für die Ein-
wohner selbst als auch für Besucher des Ortsteils bei gleichzeitiger Verringerung von Hochwasserrisiken

 � Stärkung von Fischbach-Camphausen als Wohnstandort mit guter Verkehrsanbindung (Lage im Verdichtungsraum nach LEP) sowie mit gut aus-
gebauten und sicheren innerörtlichen Wegeverbindungen und einem attraktiv gestalteten Wohnumfeld

 � Modernisierung und Instandsetzung baulicher Anlagen sowie ortsbildgerechte Gestaltung der Bausubstanz einschließlich der Gebäudevor-
flächen

 � Anpassung des öffentlichen und privaten Raums einschließlich des Gebäudebestandes an die Bedürfnisse insbesondere von Senioren, Familien 
und Berufspendlern

 � Erhalt von Baudenkmälern (und Wiederherstellung der Alten Schule als potenziell ortsbildprägendes Gebäude)

 � Beseitigung von Leerständen, insbesondere im Bereich des Marktplatzes, durch Behebung von Funktionsmängeln sowie Rückbau der ortsbild-
beeinträchtigenden Bungalows am Marktplatz mit Neuordnung/ Neubebauung

 � Verbesserung der Wahrnehmung von Fischbach-Camphausen als Ortsteil

Die Maßnahmenschwerpunkte konzentrieren sich auf den Marktplatz mit Umfeld sowie auf die Waldparkanlage mit Fischbach. 

Gelingt es, diese beiden, nachfolgend aufgeführten, Leitprojekte mit den einzelnen Bausteinen anzustoßen, die „Alte Schule“ mit Blickbeziehungen 
zum ebenfalls für Fischbach-Camphausen bedeutsamen Hammerkopfförderturm der ehem. Grube Camphausen mitsamt den Gebäudevorflächen 
zu sanieren und gestalterisch aufzuwerten, die Wegeverbindungen fußgänger-, radfahrerfreundlich, barrierefrei bzw. -reduziert und verkehrssicher 
weiter auszubauen und Leerstände zu reaktivieren oder bedarfsbezogen umzunutzen (z.B. barrierefreier Wohnraum, Wohnraumangebot für Be-
rufspendler) und gleichzeitig Anreize für private Investitionen in die bestehende Bausubstanz (Sanierung, Modernisierung, Aufwertung von Ge-
bäudevorflächen, Maßnahmen der Hochwasservorsorge) zu schaffen, kann ein wichtiger Beitrag zur Attraktivierung und Zukunftsfähigkeit von 
Fischbach-Camphausen geleistet werden.

Folgende Ziele werden für die ISEK-Gebietskulisse definiert
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Rahmenplan
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Legende

   ISEK Gebietskulisse, Vorschlag Sanierungsgebiet

  Gebäude öffentlich

  Gebäude privat

  Konzentrationsbereich ortskernverträgliche 
Gewerbebetriebe, Förderung  -Ansiedlung bzw. 
Umnutzung 

  Hervorhebung zentraler Ortskern

D   Denkmäler (Beachtung denkmalschutzrechtlicher 
Anforderungen; hierzu gehört auch Umgebungs-
schutz), ortsbildprägend

  fußläufige Wegeverbindungen, Radweg „Velo 
visavis“

Weitere Maßnahmen, siehe Planbeschriftung.

Hinweis:
Bei der Umsetzung der nachfolgend näher aufgeführten Maß-
nahmen sind insbesondere die Lage im Vorranggebiet Freiraum-
schutz und im Überschwemmungsgebiet mit den jeweils damit 
einhergehenden Restriktionen zu beachten.
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Maßnahme 1: Vitalisierung Marktplatz/ Umfeld

Der zentral im Ortskern unmittelbar an der 
Waldparkanlage gelegene Marktplatz, der 
bislang weitgehend als Parkplatz ausge-
staltet ist und über eine nicht funktions-
fähige Brunnenanlage verfügt, soll künftig 
zusammen mit der Fischbachhalle und dem 
direkten Umfeld seiner eigentlichen Funk-
tion als Versorgungsmittel- und Treffpunkt 
nachkommen sowie als Veranstaltungs-
ort das Leben in Fischbach-Camphausen 
bereichern.

Neben der Umgestaltung und Aufwertung 
des Marktplatzes empfiehlt sich den na-
mensgebenden Fischbach in den zentralen 
Ortskern miteinzubeziehen und die Fisch-
bachhalle einschließlich der Gebäudevor-
flächen sowohl gestalterisch als auch funk-
tional aufzuwerten.

Weiterhin ist es erforderlich, die im Bereich 
des Marktplatzes befindlichen Bungalows, 
die sich aufgrund ihrer Gebäudekubatur 
und ihres Erscheinungsbildes sowohl städ-
tebaulich als auch gestalterisch nicht in das 

Ortsbild von Fischbach-Camphausen einfü-
gen, einer ortsbildgerechten Neubebauung 
zuzuführen.

Zur Attraktivierung des zentralen Ortskerns 
ist zudem der Straßenraum unter Aufwei-
tung von Gebäudevorflächen fußgänger-
freundlich neuzugestalten und die Doppe-
lerschließung aufzuheben. Im Zusammen-
wirken mit der Sanierung privater Bausub-
stanz und der Reaktivierung/ Umnutzung 
gewerblicher Leerstände kann der zentrale 
Ortskern weiter gestärkt werden.
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M1a: Umgestaltung und 
Aufwertung des Marktplatzes

Um den Marktplatz in seiner Funktion als 
Versorgungsmittel- und Treffpunkt mit 
Aufenthaltsqualität sowie als Veranstal-
tungsort (Feste, etc.) wiederzubeleben und 
gleichzeitig ein ausreichendes Parkraum-
angebot im Ortskern zu sichern, muss der 
Markt-/ Festplatz multifunktional umge-
staltet werden:

• Hervorhebung des zentralen Ortskerns 
(Marktplatz/ Umfeld) durch einen 
Bodenbelagswechsel (z.B. Aufpflaste-
rung, farbiger Asphalt) und die Verwen-
dung weiterer gestalterischer Elemente 
(z.B. Beleuchtungskonzept, Möblierung) 

• Baumpflanzungen zur Einrahmung 
der Platzfläche, Intensivierung at-
traktives Stadtgrün (im Übergang zur 
Waldparkanlage) 

• Optimierung der Ausstattung der 
Platzfläche mit Anschlüssen für Feste, 
Märkte, mit Ladestationen für Elektro-
autos und E-Bikes

• Neubau einer Brunnenanlage mit Bezug 
zum Ortsteil Fischbach-Camphausen 
und mit ansprechenden Sitz- und Aus-
ruhmöglichkeiten, denkbar wäre auch 
einen Teilbereich der Platzfläche mit 
Wasserspielen in Hinführung zur Wald-
parkanlage mit dem Fischbach zu ver-
sehen; Klärung mit der Fachbehörde, 
ob die vorhandene Brunnenanlage als 
schützens- und erhaltenswert zu erach-
ten ist.

• Aufstellen von Informationstafeln, die 
über den Ort, das Angebot in der Fisch-
bachhalle sowie in der Waldparkanlage 
und über nahe gelegene Wanderwege 
und den Rad-Rundweg „Velo visavis“ 
informieren

Um die gestalterische Qualität zu steigern, 
empfiehlt sich eine Mehrfachbeauftragung.

Zeitrahmen: 
kurz- bis mittelfristig

Umsetzung: 
Freianlagenplanung, 
Mehrfachbeauftragung

Beteiligte:
Gemeinde Quierschied

Finanzierung: 
Städtebaubaufördermittel, Gemeinde 
Quierschied

Kosten: 
ca. 1.020.000 € brutto
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M1b: Verbindung Marktplatz 
- Waldparkanlage mit 
Fischbach

Um eine Verbindungs-/ Grünachse zwi-
schen dem Marktplatz und der Waldpark-
anlage mit dem Fischbach herzustellen, sol-
len die zwei bereits vorhandenen Wege zur 
Waldparkanlage beispielsweise durch eine 
Aufweitung und weitere gestalterische 
Maßnahmen (z.B. begrünter Rundbogen) 
stärker betont werden. Zudem soll - unter 
dem Motto „Ortsmitte am Wasser“ - der 
namensgebende Fischbach in diesem Be-
reich aufgeweitet und mit Sitzmöglichkei-
ten ausgestattet werden.

Zeitrahmen: 
mittelfristig

Umsetzung: 
Freianlagenplanung, gewässergutachterli-
che Prüfung der Machbarkeit

Beteiligte:
Gemeinde Quierschied

Finanzierung: 
Städtebaubaufördermittel, Gemeinde 
Quierschied

Kosten: 
ca. 570.000 € brutto

Ortsmitte am Wasser
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M1c: Aufwertung der 
Fischbachhalle und  
Nachnutzungskonzepte bei
Verlagerung des Feuerwehr-
standortes

Um die Fischbachhalle insbesondere als 
kultureller Veranstaltungsort, für Festivitä-
ten sowie für das Vereinsleben zu attrakti-
vieren, bedarf es Sanierungsmaßnahmen 
sowie einer Aufwertung des Erscheinungs-
bildes samt der Gebäudevorflächen. Die 
Fischbachhalle gilt es insbesondere durch 
Aufenthaltsmöglichkeiten im Freien und 
durch grüngestalterische Elemente (u.a. 
Begrünung der Flachdächer und Fassaden) 
aufzuwerten. Auch bietet sich die Anbrin-
gung einer Infotafel an, die über das Ver-
einsleben sowie über anstehende Veran-
staltungen und Möglichkeiten der Anmie-
tung zu privaten Zwecken Auskunft gibt. 

Zudem bietet - angesichts der zentralen La-
ge im Grünen - die Etablierung eines Gast-
ronomiebetriebes mit Außenbewirtschaf-
tung, das nicht nur auf Anfrage geöffnet ist, 
ein großes Potenzial, um zu einer lebendi-
gen Ortsmitte beizutragen. Insbesondere 
im Falle der Verlagerung des Feuerwehr-
standorts könnte die südöstliche Freifläche 
für die Anlage eines Biergartens genutzt 
werden.

Aufgrund der Zentralität und der Nähe zur 
geplanten Aktivzone mit Spiel- und Sport-
möglichkeiten (siehe M2a) eignet sich der 
Standort ebenso für die Einrichtung eines 
Jugendzentrums. 

Zeitrahmen: 
mittel- bis langfristig

Umsetzung: 
Freianlagenplanung, Interessenbekundung 
Gastronomie

Beteiligte:
Gemeinde Quierschied

Finanzierung: 
Städtebaubaufördermittel, Gemeinde 
Quierschied

Kosten: 
ca. 360.000 € brutto
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M1d: Schaffung eines 
„Eingangstors“ zum 
Ortskern und Stärkung
der Nahversorgung

Als weiterer wesentlicher Baustein, um den 
Ortskern nachhaltig zu stärken, könnten die 
bestehenden Bungalows einer ortsbildge-
rechten Neubebauung mit angegliederten 
Stellplätzen weichen.

Zur Schaffung städtebaulicher Raumkanten  
bedarf es einer Aufstockung des bereits sa-
nierten Wohnbungalows hin zu einem drei- 
bis viergeschossigen „Turm am Markt“. 
Demgegenüber empfiehlt sich die noch z.T. 
gewerblich genutzten Bungalows durch 
einen L-förmigen zwei- bis dreigeschossi-
gen Neubau „Am Markt“ zu ersetzen. Bei 
der Stellung des Neubaus sollte darauf ge-
achtet werden, dass eine Sichtachse zu den 
denkmalgeschützten ehem. Arbeiterwohn-
häuser in der Quierschieder Straße gesi-
chert wird.

Um die gestalterische Qualität zu steigern, 
empfiehlt sich eine Mehrfachbeauftragung.

Die neuen Baukörper, durch die eine 
Torsituation („Ortskerneingang“) geschaf-
fen wird, bieten im Zusammenwirken 
mit den dort anzusiedelnden Nutzungen 
(Nahversorgung, Wohnen, etc.), den zu-
sätzlich entstehenden Platz-/ Gebäude-
vorflächen mit hoher Aufenthaltsqualität 
und einer fußgängerfreundlichen Straßen-
raumgestaltung einen signifikanten Mehr-
wert für das Leben und das Miteinander in 
Fischbach-Camphausen. 

Zeitrahmen: 
mittelfristig

Umsetzung: 
ggf. Ankauf der Bungalows durch die Ge-
meinde, Schaffung von Planungsrecht,  
Freianlagenplanung

Beteiligte:
Gemeinde Quierschied, private Eigentümer, 
Investoren

Finanzierung: 
Städtebaubaufördermittel, Gemeinde 
Quierschied, Privatinvestitionen

Kosten: 
Kann nicht beziffert werden. Ggf. Privatinves-
tition, Gemeinde ggf. Zwischenfinanzierung

„Ein
gan

gst
or“

zum
 Ortsk

ern

Neubau „Am Markt“
(II bis III) zur Schaffung 
von Raumkanten

„Turm am Markt“ (III bis IV) 
Aufstockung Bestand
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M1e: Neugestaltung des
Straßenraums unter 
Aufweitung von Gebäude-
vorflächen und Attraktivierung 
von Wegebeziehungen

Zur Stärkung des zentralen Ortskerns in 
seiner Aufenthaltsqualität, zur Attraktivie-
rung von Wegebeziehungen sowie auch als 
Baustein zur Leerstandsbewältigung be-
darf es im Umfeld zum Marktplatz weiterer 
Maßnahmen.

Die Barrierewirkung, die von der mitten 
durch den zentralen Ortskern verlaufenden 
Quierschieder Straße (L 247) ausgeht, gilt 
es durch eine Fahrbahnverengung, eine ge-
stalterische Einfassung (begrünter Mittel-
streifen, Baumpflanzungen), das Anlegen 
einer weiteren Querungshilfe und nicht zu-
letzt auch durch einen Bodenbelagswech-
sel (z.B. Aufpflasterung, farbiger Asphalt), 
der von Raumkante zu Raumkante reicht 
und damit die Ortsmitte gestalterisch bis 
zu den gegenüberliegenden Straßenseiten 
fortführt, abzumildern. Ziel sollte es sein, 
dass die Quierschieder Straße nicht nur als 
reine Verkehrsfläche wahrgenommen wird, 
sondern unter Berücksichtigung von frei-
raumplanerischen Aspekten neugestaltet 
wird. Zur Umsetzung der Gestaltungskon-
zeption ist es außerdem empfehlenswert, 
die Zufahrt zum Marktplatz weiter nach 
Norden zu verlegen. 

Des Weiteren sollte, um die im Kreuzungs-
bereich Quierschieder Straße/ Schulstraße 
unübersichtliche Verkehrssituation zu ver-
bessern, die Stichstraße „Quierschieder 
Straße“ zurückgenommen und die zur 
Quierschieder Straße 63 bis 69 (aktuell z.T. 
gewerbliche Leerstände) zugehörigen Ge-
bäudevorflächen aufgeweitet werden.

Die neu geschaffenen Gebäudevorflä-
chen könnten z.B. - in Fortführung der 
bereits bestehenden Terrassen im Westen 
- der Außenbestuhlung dienen und durch 
die Anpflanzung einer Baumreihe einge-
fasst und zugleich von der Landesstraße 
L 247 (Quierschieder Straße) abgeschirmt 
werden. 

Zur weiteren Verbesserung und Attrakti-
vierung der fußläufigen Wegebeziehun-
gen sowie zur Stärkung der Barrierefreiheit 
empfiehlt sich im Bereich der Quierschieder 
Straße/ Schulstraße weitere Querungshilfen 
anzulegen und den in der Schulstraße be-
findlichen sehr schmalen Gehweg bis hin 
zur Alten Schule aufzuweiten - insbesonde-

re auch vor dem Hintergrund der in diesem 
Bereich befindlichen Einrichtungen wie 
Apotheke und Arztpraxen. Hierfür könnte 
es erforderlich sein, die Verkehrsführung 
in diesem Abschnitt der Schulstraße zu 
ändern (z.B. Einbahnstraßenregelung, so-
fern verkehrlich möglich). Außerdem könn-
te im Zusammenhang mit der Aufweitung 
des Gehwegs die Eingrünung der (privaten) 
Stützmauern (Schulstraße 43 bis 48) zur 
Aufwertung des Ortsbildes beitragen.

Zeitrahmen: 
mittel- bis langfristig

Umsetzung: 
Verkehrsgutachten, Verkehrs- und Freianla-
genplanung, Schaffung von Planungsrecht

Beteiligte:
Gemeinde Quierschied, LfS, private 
Eigentümer

Finanzierung: 
Städtebaubaufördermittel, LfS, Gemeinde 
Quierschied, Privatinvestitionen

Kosten: 
ca. 1.200.000 € brutto

Um weiterhin ein ausreichendes Stellplatz-
angebot sicherzustellen, könnten - im Be-
reich der nördlichen Haltestelle - an die 
Quierschieder Straße angegliederte Park-
platzmöglichkeiten entstehen. Alternativ 
oder zusätzlich könnte geprüft werden, 
ob die im Gemeindeeigentum befindliche 
Grünfläche zwischen der Quierschieder 
Straße und Schulstraße für diese Zwecke 
umgenutzt werden kann. 

Aufweitung 
Gebäudevorflächen

Verengung Fahrbahn 
durch Allee

Hervorhebung zentraler 
Ortskern durch Boden-
belagswechsel
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chen Verkehrssituation im Kreuzungsbereich 
Am Weiherdamm/ Quierschieder Straße/ 
Schulstraße empfiehlt sich die Anlage eines 
Verkehrskreisel (ausgestattet mit z.B. einem 
einprägsamen Kunstobjekt mit Bezug zum 
Ortsteil Fischbach-Camphausen). Wichtig 
ist, dass bei der Verkehrsplanung freiraum-
planerische Aspekte eingestellt werden.

Im weiteren Verlauf der Quierschieder Stra-
ße (L 247) bietet sich - wie auch unter 
Maßnahme M1e aufgeführt - eine Fahr-
bahnverengung und grüngestalterische 
Einfassung an. 

Im Gegensatz zur Maßnahme M1e könn-
te die Stichstraße „Quierschieder Straße“ 
hin zu einer Einbahnstraße (Zufahrt über 
Quierschieder Straße (L 247), Ausfahrt über 
Schulstraße) mit angegliederten Stellplät-
zen umgestaltet werden, wobei auch hier 
eine kleinräumige Aufweitung der Gebäu-
devorflächen zu empfehlen wäre (Weiter-
führung der Terrassen).

Alternative: Marktplatz/ 
Umfeld bei Ansiedlung 
eines Nahversorgers

Für den Marktplatz besteht seitens eines 
Nahversorgers ein Ansiedlungsinteresse. 
Hierfür wäre der Rückbau des Wohnbun-
galows zu empfehlen, um eine Raumkante 
zur Straße „Am Weiherdamm“ zu schaffen, 
einen Teilbereich des Marktplatzes als Treff-
punkt und Veranstaltungsort zu sichern so-
wie das Herstellen einer Grünachse hin zur 
Waldparkanlage zu ermöglichen.

In Bezug auf den neuen Gebäudekomplex 
„Nahversorger“ ist es, aufgrund der städ-
tebaulich bedeutsamen Lage mitten im 
zentralen Ortskern, der unmittelbaren Lage 
an der Waldparkanlage mit Blick auf den 
Marktplatzbereich und der Nähe des zu 
denkmalgeschützten ehem. Arbeiterwohn-
häuser in der Quierschieder Straße, von Be-
deutung, dass sich dieser hinsichtlich seiner 
Stellung, Kubatur und seines Erscheinungs-
bildes (hochwertige Architektur, Dachbe-
grünung) behutsam einfügt und somit zu 
einer positiven Entwicklung des Ortsteils 
Fischbach-Camphausen beiträgt. 

Zu überlegen wäre zudem, ein drei- bis 
viergeschossiges Gebäude zu errichten, in 
welchem im Erdgeschoss der Nahversorger 
untergebracht wird und die obere Geschos-
se z.B. dem Wohnen dienen.

Die für eine derartige Nahversorgungsein-
richtung erforderlichen Stellplätze können 
im westlichen Bereich des Marktplatzes 
realisiert werden. Da hiermit ein Parkraum-
verlust, insbesondere für Nutzer des Markt-
platzes und der Fischbachhalle einhergeht, 
sollten Standorte zur Schaffung zusätzli-
chen Parkplatzmöglichkeiten geprüft wer-
den. Anbieten würde sich in diesem Zusam-
menhang z.B. eine Freifläche nordöstlich 
der Fischbachhalle. 

Um den zentralen Ortskern weiter aufzu-
werten und zu attraktivieren, könnten - be-
zugsnehmend auf Maßnahme M1d - die 
auf der gegenüberliegenden Seite befindli-
chen Bungalows einer ortsbildgerechten L-
förmigen zweigeschossigen Neubebauung 
„Am Markt“ mit angegliederten Stellplät-
zen weichen. Dies würde ebenfalls dazu 
beitragen, dass der Ortsmitte Raumkanten 
verliehen werden und eine Torsituation 
(„Ortskerneingang“) geschaffen wird.

Aufgrund des mit der Ansiedlung des Nah-
versorgers einhergehenden erhöhten Ver-
kehrsaufkommens und der unübersichtli-

Zeitrahmen: 
kurzfristig

Umsetzung: 
Schaffung von Baurecht, vertragli-
che Vereinbarungen, Verkehrsgutach-
ten, Verkehrs- und Freianlagenplanung, 
Interessenbekundung

Beteiligte:
Gemeinde Quierschied, LfS, private Eigen-
tümer, Nahversorger

Finanzierung: 
Privatinvestitionen, LfS, Gemeinde 
Quierschied, Städtebaubaufördermittel

Kosten: 
Kann zum jetzigen Zeitpunkt nicht beziffert 
werden, evtl. städtebaulicher Mehraufwand
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Alternative bei Ansiedlung Nahversorger
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Maßnahme 2: Waldparkanlage mit Fischbach

Die Waldparkanlage mit dem Fischbach 
verläuft mitten durch die gesamte Fischba-
cher Ortslage und stellt, neben dem denk-
malgeschützten Hammerkopfförderturm 
der ehem. Grube Camphausen, das Herz-
stück von Fischbach-Camphausen dar.

Als Standort für Freizeitaktivitäten und 
zur Naherholung gilt es, die Waldparkan-
lage  mitsamt dem Fischbach weiter zu 
attraktivieren. 

Weiterhin ist es erforderlich, die Waldpark-
anlage als innerörtliche Wegeverbindung 
auszubauen. 

Unter Berücksichtigung bereits erfolgter 
Maßnahmen zur Renaturierung des Fisch-
bachs, bedarf es zudem weiterer Anstren-
gungen, um zukünftig Hochwasserschäden 
zu verringern. Dies gilt sowohl in Bezug auf 
hochwassersensible Nutzungen als auch 
hinsichtlich einer hochwasserangepassten 

Umsetzung nachfolgend aufgeführter Maß-
nahmen (z.B. Materialauswahl).

Ein besonderes Augenmerk wird außerdem 
auf den Erlebniswert und die Aufenthalts-
qualität unter Berücksichtigung der Bedürf-
nisse und Interessen potenzieller Nutzer-
gruppen gelegt.



ISEK Fischbach-Camphausen 37 www.kernplan.de

M2a: Aktivzone - Spiel, Sport,
Gemeinschaft und Kultur 

Die Waldparkanlage soll in eine Aktiv- und 
Ruhezone unterteilt werden: 

Die Aktivzone soll sich vom nordöstlichen 
Ortseingang von Fischbach bis hin zum be-
reits bestehenden Spielplatz erstrecken. 

In diesem Bereich soll das bereits be-
stehende Spiel- und Sportangebot attrak-
tiviert und zielgruppenspezifisch ausgewei-
tet und die im Bereich des Karpfenteiches 
bestehende Platzfläche hin zu einem Rast-, 
Treff- und Veranstaltungsort ausgestaltet 
werden. 

Hierzu bedarf es folgender Maßnahmen:

• Verlegung des in die Jahre gekomme-
nen Bolzplatzes südlich des Spielplat-
zes weiter nach Norden zu den anderen 
Sportanlagen

• Anlegen eines Bouleplatzes zur Ergän-
zung des Spiel- und Sportangebotes

• Erweiterung und gestalterische Auf-
wertung des Kinderspielplatzes hin zu 
einem Generationenspielplatz für Jung 
und Alt

• Vorhaltung eines Teilbereichs in der 
Waldparkanlage als eingezäunter Hun-
defreilaufplatz (ausdrücklicher Wunsch 
bei der Bürgerinfo)

• Sicherstellung, dass alle Spiel- und 
Sportanlagen, sofern möglich, für jeder-
mann frei zugänglich sind bzw. sollten 
zumindest erleichterte Zugangsmöglich-
keiten geschaffen werden

• Aufwertung der Unterführung Brücke 
„Am Weiherdamm“ (z.B. Beleuchtung, 
begrünte Rundbögen, Beschilderungen) 

• Ausbau der Platzfläche hin zu einen 
Rastplatz für Radfahrer und Treffpunkt 
für weitere Nutzergruppen (u.a. Schaf-
fung zusätzlicher Grill- und Picknick-
möglichkeiten, Schaffung (überdachter) 
Fahrradstellplätze mit Ladestation) 

• Umgestaltung des Bereichs mit über-
dachter Freilichtbühne hin zu einem 
kleinen Freilichttheater, welcher für 
Aufführungen und Veranstaltungen ge-
nutzt werden kann

• Errichtung eines (mobilen) Kiosks, wel-
cher in den Sommermonaten sowie bei 
Veranstaltungen in der Waldparkanlage 
geöffnet hat, hochwasserangepasste 
Bauweise

• Schaffung von öffentlich zugänglichen 
Toiletten (z.B. in der Fischbachhalle)

Zeitrahmen: 
mittelfristig

Umsetzung: 
Abstimmung mit Landesplanung aufgrund 
Lage innerhalb Vorranggebiet Freiraum-
schutz, Abstimmung mit Wasserbehörde 
aufgrund Lage innerhalb festgesetzter 
Überschwemmungsgebiete, Freianlagen-
planung, Mehrfachbeauftragung zur 
Ideen findung

Beteiligte:
Gemeinde Quierschied, Vereine

Finanzierung: 
Städtebaubaufördermittel, Gemeinde 
Quierschied, Sportförderung, Vereine 
(Subsidiaritätsprinzip)

Kosten: 
ca. 630.000 € brutto

Ortsmitte am Wasser

Aktivzone

Ruhezone

Zudem soll die im Bereich Weiherstraße/ 
Oststraße bestehende „Platzfläche“ hin zu 
einem Ankunftspunkt für Besucher/innen  
und Nutzer/innen der Aktivzone ausgestal-
tet werden (Schaffung weiterer Parkmög-
lichkeiten, Platzierung von Infotafeln). 
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M2b: Ruhezone -
Naherholung, Hochwasser-
vorsorge

Die Waldparkanlage soll bis zum Friedhof 
im Süden von Fischbach erweitert und - be-
ginnend ab dem Spielplatz - als Ruhezone 
ausgestaltet werden. Fokussiert werden 
in diesem Zusammenhang insbesondere 
Maßnahmen, die zugleich der Hochwasser-
vorsorge dienen (Vermeidung von Engstel-
len, Schaffung von Retentionsraum) und 
als „Wassergarten“ entsprechende Aufent-
haltsqualität bieten. 

Hierbei handelt es sich um folgende 
Maßnahmen: 

• Prüfung der Schließung der Zufahrt 
„Rußhütter Straße“ und Rückbau der 
Brücke „Quierschieder Straße“ (Ver-
kehrsgutachten erforderlich) zur Schaf-
fung einer durchgehenden attraktiven 
Wegeverbindung bis hin zum Friedhof; 
gleichzeitig kann der Brückenrückbau 
der Beseitigung einer Engstelle im Fal-
le von Hochwasserereignissen dienen; 
sofern die Brücke „Quierschieder Stra-
ße“ zur Aufrechterhaltung der Ver-
bindungsachse Fischbach - Camphau-
sen aus verkehrlichen Gründen erhal-
ten bleiben soll, empfiehlt sich, im Be-
reich der Quierschieder Straße einen 
Bodenbelagswechsel zur Herstellung 
einer durchgehenden Wegeverbindung 
vorzunehmen

Bei einem Rückbau der Brücke 
„Quierschieder Straße“ müsste zudem 
die dort befindliche Leitung der GWQ 
und die Probestelle der RAG (Einlei-
tungsstelle des Grubenwassers) umver-
legt werden.

• hinzuweisen; diese müsste dann um-
verlegt werden. In diesem Zuge müss-
te zudem die dort ebenfalls befindliche 
Probestelle der RAG an der Einleitungs-
stelle des Grubenwassers umverlegt 
werden. 

• Ausgestaltung der Rußhütter Straße 
als Fuß-/ Radweg und Anwohnerstraße 
(Rußhütter Straße 2 bis 5)

• Errichtung eines hochwasserangepass-
ten Stegs für Fußgänger- und Radfah-
rer zur Sicherstellung einer direkten 
Wegeverbindung von der Quierschieder 
Straße Richtung Camphausen

• Optimierung von Wegeverbindungen in-
nerhalb der Waldparkanlage - z.T. orien-
tiert an bestehenden Trampelpfaden

• Anlegen von Blühwiesen und Anpflan-
zen von Obstbäumen zur Verbesserung 

Ruhezone
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Zeitrahmen: 
kurzfristig

Umsetzung: 
Verkehrsgutachten, Abstimmung mit Lan-
desplanung aufgrund Lage innerhalb Vor-
ranggebiet Freiraumschutz, Abstimmung 
mit Wasserbehörde aufgrund Lage inner-
halb festgesetzter Überschwemmungsge-
biete, gewässergutachterliche Prüfung der 
Machbarkeit, Retentionsgutachten, Freian-
lagenplanung, Mehrfachbeauftragung

Beteiligte:
Gemeinde Quierschied

Finanzierung: 
Städtebaubaufördermittel, Gemeinde 
Quierschied

Kosten: 
ca. 1.900.000 € brutto

der Erlebnisqualität; auch das Anlegen 
eines Barfußpfades könnte zur Steige-
rung des Erlebniswertes beitragen

• Anlegen eines „erlebbaren“ Retentions-
beckens mit gestalterischen Elemen-
ten wie z.B. hochwasserresistente ab-
wechslungsreiche Grünstrukturen, Tritt-
steine und Sitz- und Verweilmöglichkei-
ten am Wegesrand („Wassergarten“)

• Ausweitung des Bachbetts und Anlegen 
von Furten zwischen dem Retentionsbe-
cken und dem Spielplatz (sofern hyd-
raulisch möglich) sowie Platzierung von 
Sitzmöglichkeiten entlang des Fischba-
ches (z.B. Sitz-/ Liegebänke, Sitztrep-
pen, große Steine)

• Ausweitung des Bachbetts im Bereich 
der erweiterten Parkanlage mit Blick auf 
den denkmalgeschützten Hammerkopf-
förderturm und Ausstattung der Fläche 
mit einer großen Sitztreppe direkt am 
Wasser

• Aufwertung des Friedhofsvorplatzes 
mit Neuordnung der Parkplatzsituation; 
Verlagerung und Einhausung der 
Glascontainer

Als Pendant zur Aktivzone dient der 
südliche Teil der Waldparkanlage der 
Naherholung. Die Themen Wasser und 
Pflanzenvielfalt tragen dazu bei, den Er-
lebniswert zu steigern. Der Rückbau der 
Brücke „Quierschieder Straße“ ermöglicht 
eine Durchgängigkeit der Waldparkanlage 
und stellt hierdurch eine attraktive fußläu-
fige Wegebeziehung bis hin zum Friedhof 
sicher. In diesem Zusammenhang sollte zu-
dem überprüft werden, ob eine Separie-
rung des Rad- vom Fußverkehrs möglich 
ist.

Alternative bei Beibehaltung Brücke „Quierschieder Straße“ 
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Zeitrahmen: 
mittelfristig

Umsetzung: 
im Rahmen der Freianlagenplanung

Beteiligte:
Gemeinde Quierschied, LfS

Finanzierung: 
Städtebaubaufördermittel, Gemeinde 
Quierschied

Kosten: 
ca. 180.000 € brutto

M2c: Interaktiver Bergbau-
Themenpfad

Zur Herstellung einer Verbindung zwischen 
Fischbach und Camphausen bietet sich, 
insbesondere auch in Anbetracht der be-
stehenden Blickbeziehungen zum Ham-
merkopfförderturm vom südlichen Bereich 
der Waldparkanlage aus, - in Anlehnung 
an die Entdeckertour „Quierschied-Göttel-
born“ - ein interaktiver Bergbau-Themen-
pfad an. 

Bereits vorgenommene Gestaltungsansät-
ze („Gedenkstätte“ im nördlichen und er-
neuerungsbedürftige Informationstafel mit 
platzierter Grubenbahn im südlichen Be-
reich der Waldparkanlage) könnten in An-
satz gebracht und hin zu einem interakti-
ven Themenpfad mit u.a. weiteren Informa-
tions- und Frage-Antwort-Tafeln ausgebaut 
werden. 

Hierbei könnten noch in Fischbach-Camp-
hausen wohnhafte ehemalige Bergmänner 
mit in das Projekt involviert werden (z.B. 
QR-Code mit Erzählungen von der dama-
ligen Arbeit im Bergbau und dem Leben in 
Fischbach-Camphausen). 

M2d: Betonung der
Eingangsbereiche und 
Umgestaltung des nord-
östlichen Ortseinganges

Zur Betonung der Eingangsbereiche zur 
Waldparkanlage könnten begrünte Rund-
bögen und Tafeln angebracht werden, die 
sowohl über das Angebot in der Waldpark-
anlage als auch über nahe gelegene Wan-
derwege und den Rad-Rundweg „Velo vi-
savis“ informieren. 

Zudem soll der nordöstliche Ortseingang 
hin zu einem Ankunftspunkt für Nutzer der 
Waldparkanlage mit Parkplatzmöglichkei-
ten und einer Infotafel umgestaltet werden.

Zeitrahmen: 
mittelfristig

Umsetzung: 
Netzwerk Bergbauerbe, Wegekonzept, 
grafische Grundidee zum Routendesign, 
Kartenmaterial und Beschilderung, Edu-
tainment, Herrichtung der Wege im Rah-
men der Freianlagenplanung der vorange-
gangenen Maßnahmen, Möblierung und 
Illumination

Beteiligte:
Gemeinde Quierschied, Vereine

Finanzierung: 
Städtebaubaufördermittel, Gemeinde 
Quierschied

Kosten: 
ca. 33.000 € brutto

Ausgestaltung Platzfläche
als Ankunftspunkt für
Besucher/Nutzer der 
Aktivzone

Aktivzone
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Zur Leerstandsbewältigung und zur Stär-
kung des zentralen Ortskerns als Versor-
gungsmittelpunkt sollte die Ansiedlung 
ortskernverträglicher Gewerbebetriebe 
(insbesondere Nahversorgung, Einzelhan-
del, Dienstleistung, Gastronomie) insbeson-
dere innerhalb des Konzentrationsbereichs 
gefördert werden. Sofern Gewerbeflächen 
nicht reaktivierbar sind, sollten Anreize zur 
Umnutzung zu Wohnzwecken geschaffen 
werden. Angesichts der zentralen und to-
pografisch günstigen Lage bietet sich ins-
besondere die Schaffung von barrierefrei-
em, seniorengerechtem sowie familien-
freundlichem Wohnraum an.

Weitere Maßnahmen

M3: Reaktivierung/ Umnutzung Leerstände

Zeitrahmen: 
kurz- bis langfristig

Beteiligte:
Gemeinde Quierschied, private Eigentümer, 
Investoren

Finanzierung: 
Städtebaubaufördermittel, Gemeinde Quierschied

Kosten: 
• Förderung Ansiedlung ortskernverträglicher Gewerbebetrieb insbesondere im Konzent-

rationsbereich, Förderung Umnutzung in Wohnraum: ca. 20.000 € brutto/ Jahr 
• ggf. Leerstands-/ Vitalisierungsmanager auf Gemeindeebene: Kann nicht beziffert 

werden. 

Auch der Einsatz eines Leerstands-/ Vitali-
sierungsmanagers bietet sich grundsätzlich 
an. Aufgrund der geringen Größe der För-
dergebietskulisse sollte in diesem Zusam-
menhang jedoch geprüft werden, ob ein 
solcher Manager auf Ebene der Gemeinde 
Quierschied für alle ISEK-Gebiete gemein-
sam eingesetzt wird. Als Anlaufstelle für 
Bürger/innen, Kaufinteressierte, etc. könn-
te der Leerstands-/ Vitalisierungsmanager 
z.B. auch Eigentümeransprachen tätigen 
sowie eine Gebäudebörse etablieren und 
verwalten. 

Darüber hinaus tragen auch insbesonde-
re die in der Maßnahme M4 aufgeführten 
Instrumente (z.B. Modernisierungsrichtlinie, 
Vitalisierungsprogramm, Geschäftsflächen-
programm) zur Vitalisierung sowie zur Leer-
standsvorsorge bei.
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M4: Sanierung/ Modernisierung Bausubstanz, Aufwertung Gebäudevorflächen

Das in öffentlicher Hand befindliche poten-
ziell ortsbildprägende „Alte Schule“ in der 
Schulstraße, das räumlich den zentralen 
Ortskern von Fischbach-Camphausen im 
Westen begrenzt, bedarf einer Sanierung. 
Außerdem sollten die Gebäudevorflächen/ 
Hofflächen neugestaltet (z.B. Öffnung der 
Alten Schule hin zum zentralen Ortskern) 
sowie gestalterisch - insbesondere auch 
unter Berücksichtigung der bestehenden 
Blickbeziehung zum denkmalgeschützten 
Hammerkopfförderturm - aufgewertet wer-
den. 
Ebenfalls weiterer Sanierungsmaßnahmen 
und einer gestalterischen Aufwertung der 
Außenanlagen bedarf die im Gemeinde-
eigentum befindliche KiTa sowie - wie be-
reits unter der Maßnahme M1c aufgeführt 
- die Fischbachhalle samt Außenanlagen. 

Des Weiteren stellt, angesichts der im pri-
vaten Bestand festgestellten städtebau-
lichen Missstände und baulichen Mängel 
innerhalb des gesamten Fördergebietes, 
die Aktivierung privater Sanierungs- sowie 
gestalterischer und ökologischer Aufwer-
tungsmaßnahmen einen wesentlichen Bau-
stein zur Vitalisierung des Fördergebietes 
dar. Hierfür können insbesondere folgende 
Instrumente zum Einsatz kommen:

• Ausweisung Sanierungsgebiet

• Entwicklung Modernisierungsrichtlinie 

• Entwicklung Gestaltfibel/ eines 
Gestaltungshandbuches

• Auflegung kommunaler Förderprogram-
me (z.B. Vitalisierungsprogramm, Ge-
schäftsflächenprogramm, Programm zur 
Fassaden- und Freiflächengestaltung)

• Sanierungsberatung für private Eigentü-
mer; angesichts der potenziellen Hoch-
wasserbetroffenheiten und des denk-
malgeschützten Bestandes sollte das 
Beratungsangebot auch diese Themen-
bereiche umfassen (u.a. hochwasseran-
gepasste Bauweise, geeignete Baustof-
fe und Anstriche, Hochwasserschutz vs. 
Barrierefreiheit)

Zeitrahmen: 
kurzfristig

Beteiligte:
Gemeinde Quierschied, private Eigentümer

Finanzierung: 
Gemeinde Quierschied, Privatinvesti-
tionen, Städtebaubaufördermittel

Kosten: 

- Sanierung „Alte Schule“ und Aufwertung Gebäudevorflächen:  
ca. 350.000 € brutto

- Sanierung KiTa und Aufwertung Außenanlagen: ca. 100.000 € brutto

- Ausweisung Sanierungsgebiet: ca. 6.000 € brutto

- Entwicklung Modernisierungsrichtlinie ca. 6.000 € brutto

- Entwicklung Gestaltfibel: ca. 18.000 € brutto

- kommunale Förderprogramme (Fassadensanierung, Gebäudevorflächen, sonstige 
Modernisierungsmaßnahmen (Instandsetzungen)): ca. 30.000 € brutto/ Jahr

- Sanierungsberatung: ca. 600 € brutto/ Gebäude
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M5: Attraktivierung Wegeverbindungen

Als weiterer wichtiger Baustein, um Fisch-
bach-Camphausen hin zu einem vitalen 
Ortsteil zu entwickeln, den innerörtlichen 
motorisierten Individualverkehr zu reduzie-
ren und zugleich das Ortsbild aufzuwerten, 
sollten noch weitere, bereits bestehende 
Wegeverbindungen attraktiviert werden:

• Marktplatz - Konzentrationsbereich Tal-
straße/Neunkircher Straße

• Marktplatz - Kirchen (kath. Kirche St. 
Josef, ev. Kirche)

• Friedhof - Kirchen (kath. Kirche St. Josef, 
ev. Kirche) 

• Waldparkanlage - Camphausen

• Waldparkanlage - Gesundheitszentrum, 
Gemarkung Quierschied

Hierzu gehören - unter Berücksichtigung 
der verschiedenen Bedürfnisse der Einwoh-
ner/innen und Besucher/innen - insbeson-
dere folgende Maßnahmen:

• Beschilderung wichtiger Wegebeziehun-
gen und besonderer Orte

• Verbesserung der Ausstattung der 
Treppenaufgänge zur ev. Kirche (Roll-
stuhl- und Fahrradrampe) sowie zur 
Mittelstraße und von der Waldparkanla-
ge hin zur Kita (Fahrradrampe); zudem 
könnten hier z.B. begrünte Rundbogen 
diese Zuwegungen gestalterisch stärker 
betonen

• Fortführung der Allee von der Weiher-
straße bis hin zum Friedhof, Stadtgrün

• Aufweitung des Gehweg (u.a. für 
Rollstuhlfahrer) hin zum Gesund-

heitszentrum und Platzierung von 
vereinzelten Ausruhmöglichkeiten so-
wie Anlegen einer Querungshilfe im 
Kreuzungsbereich Fischbacher Straße/ 
Quierschieder Straße zur verbesserten 
Anbindung des Gesundheitszentrums 
an die Waldparkanlage

• Illuminationskonzept (u.a. für Unter-
führung im Bereich der Dudweilerstraße 
Richtung Camphausen), Illumination

Zeitrahmen: 
kurz- bis mittelfristig

Beteiligte:
Gemeinde Quierschied, LfS, Kirchen, private 
Eigentümer

Finanzierung: 
Städtebaubaufördermittel, Gemeinde Quierschied, Kirchen

Kosten: 
ca. 390.000 € brutto
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M6: Betonung der Ortseingänge und Kreuzungsbereiche

Aufgrund der geradlinigen Straßenführung 
der L 127 - von Quierschied kommend - 
empfiehlt sich, den nördlichen Ortseingang 
im Bereich des Ortseingangsschildes stär-
ker hervorzuheben, um insbesondere im 
Kreuzungsbereich Fischbachstraße/ Wei-
herstraße (L127) die Verkehrssicherheit zu 
erhöhen. Anbieten würde sich in diesem 
Zusammenhang die Platzierung eines zeit-
gemäßen Willkommensschild sowie die 
Vorverlagerung der Verkehrsinsel. 

Einen zusätzlichen Beitrag, um auf die-
sen und weitere innerörtliche Kreuzungs-
bereiche innerhalb der Fördergebietskulis-
se (Weiherstraße/ Neunkircher Straße/ Am 
Weiherdamm; Talstraße/ Dudweilerstraße) 
aufmerksam zu machen, können Bodenbe-

lagswechsel (z.B. farbiger Asphalt) in Kom-
bination mit Querungshilfen bieten.

Außerdem empfiehlt sich im Kreuzungs-
bereich Talstraße/ Dudweilerstraße die Er-
richtung eines Neubaus zur Schaffung von 
Raumkanten. In Verbindung mit einem 
Baumtor, der die Dudweilerstraße einfasst, 
und einem - südwestlich des Motorrad-
handels - neu anzulegenden Eventplatz 
mit Blick auf den Hammerkopfförderturm, 
könnte die Anbindung Fischbach - Cam-
phausen stärker hervorgehoben werden. 

Zeitrahmen: 
kurz- bis mittelfristig

Beteiligte:
Gemeinde Quierschied, LfS, Investoren

Finanzierung: 
Städtebaubaufördermittel, Gemeinde Quierschied, Investoren

Kosten: 
ca. 1.050.000 € brutto
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Fazit und Umsetzungsmodalitäten

Folgende Umsetzungsmodalitäten sollen im 
weiteren Prozess der Ortskernentwicklung 
beachtet werden.

Akteurs- und 
Bürgerbeteiligung

Mittels Akteurs- und Bürgerbeteiligung 
wird eine wesentliche Voraussetzung zur 
Akzeptanz der Projekte geleistet. Auch bei 
der Projektumsetzung bedarf es regelmäßi-
ger Updates und einer kontinuierlichen Ein-
bindung sowohl von Bürgern als auch von 
Gewerbetreibenden. 

Prioritätenbildung, 
Finanzierung

Da nicht alle empfohlenen Projekte und 
Maßnahmen des Entwicklungskonzeptes 
zeitgleich zur Umsetzung gelangen kön-
nen, nimmt die Prioritätenbildung einen 
zentralen Stellenwert im weiteren Prozess 
der Ortskernentwicklung ein. Mit der Maß-
nahmenliste wird den Entscheidungsträ-
gern der Gemeinde Quierschied eine Über-
sicht zur Prioritätensetzung an die Hand 
gegeben. Dabei ist zu differenzieren in 
Projekte mit kurz-, mittel- und langfristiger 
Entwicklungspriorität.

Die Förderung zielt auf einen Horizont von 
15 Jahren. 

Mit „kurzfristig“ werden dabei Projekte, 
Ideen und Maßnahmen bewertet, die inner-
halb eines Zeithorizontes von bis zu 5 Jah-
ren angegangen werden sollen. Als „mittel-
fristig“ erfolgt eine Einstufung der Projekte 
und Maßnahmen, die in den nächsten 6 bis 
10 Jahren zu entwickeln sind. „Langfris-
tig“ umfasst einen Zeithorizont von mehr 
als 10 Jahren. Zugleich bildet diese Auflis-
tung ein Abbild der wichtigsten für die Ge-
meinde  Quierschied infrage kommender 
Teilprojekte.

Darüber hinaus sollte bei der Definition der 
Prioritäten der Einklang mit den finanziel-
len Handlungsmöglichkeiten der Gemeinde 
beachtet werden (können die Maßnahmen 
in der jeweiligen Priorität finanziert wer-
den?). Die Finanzierung steht dabei unter 
dem Vorbehalt der Unterstützung durch 
Bundes- und Landesprogramme und der 
Entwicklung des kommunalen Haushaltes.

Die Kosten- und Finanzierungsübersicht 
enthält dabei eine Vielzahl von Maßnah-
men, die aufgrund des kommunalen Haus-
halts nicht zeitgleich zur Umsetzung gelan-
gen können. Insofern darf nicht davon aus-
gegangen werden, dass alle Maßnahmen 
des Ideenpools gleichzeitig kofinanziert 
werden können. Der Ideenpool ist weitrei-
chend gefasst, sodass auch in Abhängig-
keit von politischen und sonstigen unvor-
hergesehenen Entwicklungen ausreichend 
Projekte zur Umsetzung im Programmprofil 
„Wachstum und nachhaltige Erneuerung - 
Lebenswerte Quartiere gestalten“ zur Ver-
fügung stehen.

Zum jetzigen Stand der Ortskernentwicklung 
können noch nicht alle Kosten beziffert 
werden. Insofern ist die Kosten- und Fi-
nanzierungsübersicht zu gegebener Zeit 
fortzuschreiben.

Detailplanungen,
Planungsrecht

Es ist zu empfehlen weitere Detailplanun-
gen und Genehmigungsprozesse zeitnah in 
Auftrag zu geben bzw. anzustoßen. Dabei 
ist besonders darauf zu achten, Fachleu-
te und Experten zurate zu ziehen, um eine 
fachlich fundierte, hochwertige Entwick-
lung vorbereiten und anstoßen zu können. 
Dabei handelt es sich beispielsweise um 
ein Verkehrsgutachten für das Ortszentrum, 
ein hydraulisches Gutachten zur Umset-
zung von Maßnahmen am Fischbach, um 
ein Interessenbekundungsverfahren für die 
Ansiedlung eines Nahversorgers im Bereich 
des Marktplatzes und um Planungsverfah-
ren zur Freianlagen- und Verkehrsplanung.

Zudem ist die Schaffung von Baurecht - 
insbesondere für den Bereich am Markt-
platz - erforderlich. In diesem Zuge muss 
der rechtskräftige Bebauungsplan F300 
„Ortsmitte Fischbach“ (1976) aufgehoben 
bzw. teilgeändert werden. Hierbei kann es 
ebenfalls erforderlich sein, den Flächennut-
zungsplanes des Regionalverbandes Saar-
brücken teilzuändern. 

Die Kosten, sofern bezifferbar, können der 
Kosten- und Finanzierungsübersicht ent-
nommen werden.

Externes Management,
Projektsteuerung, Kümmerer

Empfohlen wird zudem ein externes Ma-
nagement, in Form einer Projektsteuerung 
und -beratung für die weitere Entwicklung 
der Fördergebietskulisse einzusetzen, das 
sich durch querschnittsorientierte Fachkom-
petenz auszeichnet. Von ihm sollte die be-
gleitende Federführung übernommen wer-
den. Das externe Management sollte Inputs 
geben und intensive Unterstützung u.a. bei 
der Akquise der Fördermittel und Koopera-
tion mit den jeweiligen Ministerien und Ak-
teuren leisten (Gewerbetreibende, Bürger/
innen). Weiterhin sollte in einem solchen 
Rahmen ein Jour-Fix (Arbeitskreis) aller be-
teiligten Behörden und Stellen geschaffen 
werden, um einen Austausch und Abspra-
che von Projektplanungen zu ermöglichen. 
Der betreffende Arbeitskreis sollte von 
einem federführenden Projektmanagement 
koordiniert werden. Diese Leistungen sind 
auch förderfähig. Die Kosten für das Unter-
stützungsmanagement können der Kosten- 
und Finanzierungsübersicht entnommen 
werden.

Erfahrungsaustausch
Stadtentwicklung Saar

Zu empfehlen ist und ebenfalls bezuschusst 
wird außerdem die Teilnahme der Gemein-
de Quierschied an dem Erfahrungsaus-
tausch Stadtentwicklung Saar. Hierbei han-
delt es sich um ein Netzwerk aus saarländi-
schen Kommunen, dem Ministerium für In-
neres, Bauen und Sport, Planern, Architek-
ten und anderen Experten. Der Erfahrungs-
austausch fördert den aktiven Austausch zu 
aktuellen städtebaulichen und stadtgesell-
schaftlichen Themen und Trends.

Das Netzwerk bietet regelmäßige Veran-
staltungen in Form von Tagungen, Work-
shops, Seminaren und Exkursionen an, die 
die teilnehmenden Kommunen intensiv 
für Fortbildungen und für den fachlichen 
Austausch nutzen können. Die Gemein-
de Quierschied kann hierdurch Input zur 
Programmsteuerung, Durchführung und 
Abwicklung für das ISEK-Gebiet „Fisch-
bach-Camphausen“ im Förderprogramm 
„Wachstum und nachhaltige Erneuerung - 
Lebenswerte Quartiere gestalten“ generie-
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ren. Die Kosten für die Teilnahme am Erfah-
rungsaustausch können der Kosten- und Fi-
nanzierungsübersicht entnommen werden.

Schaffung von Anreizen

Die Ausweisung eines Sanierungsgebie-
tes oder die Anlage eines Verfügungsfonds 
stellen Anreizinstrumente zur Generierung 
von privaten und unternehmerischem En-
gagement und Finanzressourcen dar. 

Gerade zur Umsetzung von Maßnahmen, 
welche privates Eigentum betreffen, wie 
Gestaltungsrichtlinien für private Sanie-
rungsmaßnahmen etc. stellen sich solche 
Anreizsysteme als besonders wirksam dar.

Fortschreibung und
Evaluation

Das ISEK ist sich zukünftig verändernden 
Rahmenbedingungen anzupassen und fort-
zuschreiben. Zudem sollte die Entwicklung 
der Ortsmitte über die Programmlaufzeit 
des Förderprogrammes „Wachstum und 
nachhaltige Erneuerung - Lebenswerte 
Quartiere gestalten“ beobachtet (Moni-
toring) und eine Erfolgskontrolle durchge-
führt werden, welche Projekte bisher rea-
lisiert werden konnten, welche Projekte 
noch ausstehen und welche Auswirkungen 
dies auf die Entwicklung des Ortskerns hat.
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Die Bürgerinformationsveranstaltungen 
in der Q.lisse in Quierschied fanden am 
29.06.2021 und am 21.07.2021 statt, 
dienten der Vorstellung des Integrierten 
Städtebaulichen Entwicklungskonzeptes 
(ISEK) sowie der darin vorgesehenen Maß-
nahmen und waren mit insgesamt ca. 65 
interessierten Bürger/innen gut besucht.

Anwesend waren zudem der Bürgermeister, 
der Ortsvorsteher von Fischbach-Camphau-
sen, Vertreter der Verwaltung der Gemein-
de Quierschied, Ortsratsmitglieder sowie 
Pressevertreter.

Nach einer Begrüßung und Einführung 
durch Bürgermeister Herrn Maurer, benann-
ten die Bürger/innen  - auf Nachfrage von 
Kernplan - die Stärken und Schwächen von 
Fischbach-Camphausen bzw. was Fisch-
bach-Camphausen lebenswert macht und 
inwieweit noch Handlungsbedarf besteht. 

Positiv beurteilen die Bürger/innen u.a. den 
ortsteileigenen Bahnhaltepunkt, die ver-
kehrsgünstige und naturräumlich attrakti-
ve Lage (Nähe zur Autobahn und zu Saar-
brücken, Wald), das Vorhandensein von 

Grundschule und Kindergarten sowie die 
Waldparkanlage. Die Ortsmitte von Fisch-
bach-Camphausen verorten die Bürger/in-
nen zwar in der Nähe der Fischbachhalle, 
wobei eine „echte“ Ortsmitte bislang nicht 
vorzufinden sei. Als Treffpunkte wurden Be-
reiche genannt, in denen Sitzmöglichkeiten 
vorzufinden sind. Kritisch sehen die Bürger/
innen von Fischbach-Camphausen insbe-
sondere das (rückläufige) Infrastrukturan-
gebot in Fischbach-Camphausen v.a. für 
ältere Menschen (z.B. Schließung der Spar-
kasse, kaum bis keine fußläufig gut erreich-
baren Nahversorgungsangebote und medi-
zinischen Versorgungseinrichtungen, keine 
Restaurants und Cafés) und dass es sich 
bei Fischbach-Camphausen um einen „ver-
schlafenen Ort“ handelt.

Im Anschluss zeigte Kernplan die vorge-
nommene Abgrenzung der Gebietskulisse 
auf und beleuchtete die Ausgangssituation 
in Fischbach-Camphausen anhand von De-
mografiedaten, Text und Bild näher. Darauf 
aufbauend wurden die zentralen Inhalte 
des ISEK-Entwurfs vorgestellt.

Danach hatten die Bürger/innen die Mög-
lichkeit, sich zu dem ISEK-Entwurf zu äu-
ßern, Fragen zu stellen sowie Ideen, Wün-
sche und Anregungen mit einzubringen. 
Vorgebracht wurde u.a. der Wunsch nach 
der Ansiedlung eines Gastronomiebetrie-
bes (kein Imbiss, sondern z.B. (Eis)Café, 
Biergarten mitten im Grünen). Als Reak-
tion darauf hat sich im weiteren Verlauf der 
Diskussion (1. Bürgerinfo) ein anwesender 
potenzieller Pächter vorgestellt und ist auf 
sein Konzept für die Nachnutzung der gas-
tronomischen Räumlichkeiten in der Fisch-
bachhalle eingegangen. Im Rahmen der 2. 
Bürgerinfo hat Bürgermeister Herr Maurer 
verkündet, dass der Pächter ab Anfang Au-
gust die Nutzung in der Fischbachhalle auf-
nehmen wird.

In Bezug auf die Waldparkanlage wur-
de von einem Bürger angeführt, dass der 
Park seinem Namen nicht gerecht wird 
und hier Handlungsbedarf besteht. In An-
betracht der zahlreichen Hundebesitzer im 
Ort brachte eine Bürgerin in der 2. Bürger-
info den Wunsch vor, einen Teilbereich in 
der Waldparkanlage als einen eingezäun-

Bürgerinformation

Bürgerinformationsveranstaltung am 29.06.2021 in der Q.lisse in Quierschied
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ten Hundefreilaufplatz auszugestalten, 
was auch Zustimmung weiterer Zuhörer/
innen fand. Ein weiterer Bürger schlug vor, 
den Fußweg innerhalb der Waldparkanla-
ge zukünftig vom Radverkehr zu separie-
ren. Ebenfalls geäußert wurde der Wunsch 
nach einem Eisstand in der Waldparkanla-
ge sowie nach einem Service-Center einer 
Bankfiliale.

Weitere Punkte, die angesprochen und zu-
sammen mit dem Bürgermeister, dem Orts-
vorsteher und Kernplan diskutiert wur-
den, betrafen u.a. die Prioriätensetzung, 
die Fördermöglichkeiten im Rahmen des 
ISEKs in Abgrenzung zu anderen Förder-
möglichkeiten, die „Wildschweinproblema-
tik“ in der Waldparkanlage, die Hochwas-
serproblematik am Fischbach und dass die 
bereits in der Vergangenheit ergriffenen 
Maßnahmen wider Erwarten nicht zu einer 
Entschärfung der Hochwassersituation bei-
getragen haben. Des Weiteren thematisiert 
wurden die schlechte Internetverbindung, 
die Frage nach der Einbindung des Areals 
mit dem Hammerkopfförderturm in die 
ISEK-Gebietskulisse, die Standortverlegung 
der Feuerwehr, die Ansiedlung u.a. von Gas-
tronomiebetrieben und ob diese in Zukunft 
im Ort gehalten werden können sowie die 
Themen Mobilität und Nahversorgung.

Nach der Diskussionsrunde informierte der 
Bürgermeister die Bürger/innen über die 
weitere Vorgehensweise:

1. Die Bürger/innen haben in den nächs-
ten Wochen die Möglichkeit, sich mit 
zusätzlichen Ideen, Anregungen und 
Ergänzungen in die finale Ausarbeitung 
des ISEKs einzubringen. Die Präsenta-
tion wird hierfür zur Verfügung gestellt.  
Der Bürgermeister ermunterte zudem 
die anwesenden Bürger/innen, dass 
sich auch die ortsansässigen Vereine 
aktiv in die Ausarbeitung des ISEKs ein-
bringen können. 

2. Auswertung und Prüfung der einge-
brachten Ideen, Anregungen, etc. und 
finale Ausarbeitung des ISEKs

3. Vorstellung des ISEKs in den Gremien  
und Beschlussfassung 

Insgesamt ist festzuhalten, dass der Ent-
wurf des ISEKs mit den darin vorgeschlage-
nen Maßnahmen großen Zuspruch bei al-
len Anwesenden fand und die Bürgerinnen 
und Bürger eine aktive Umsetzung wün-
schen. Auch möchten sich die Bürgerinnen 
und Bürger aktiv in den weiteren Prozess 
einbringen.

Bürgerinformationsveranstaltung am 29.06.2021 in der Q.lisse in Quierschied
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Bürgerinformationsveranstaltung am 21.07.2021 in der Q.lisse in Quierschied
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Bekanntmachung der Bürgerinfo; Quelle: Gemeinde Quierschied, Quierschieder Anzeiger, Woche 25/2021, Jahrgang 61, Donnerstag, den 24. Juni 2021, S. 3.
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Anhang
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Vorschlag für die Ausweisung eines Sanierungsge-
bietes

Einleitung

Nach Artikel 1 Abs. 1 der Verwaltungsver-
einbarung Städtebauförderung 2021 sind 
die Fördergebiete „durch Beschluss der Ge-
meinde räumlich abzugrenzen“. Die räumli-
che Festlegung kann im Programm „Wachs-
tum und nachhaltige Erneuerung - Lebens-
werte Quartiere gestalten“, gem. Art. 8 
Abs. 2 der Verwaltungsvereinbarung, „[...] 
als Stadtumbaugebiet nach § 171 b BauGB, 
Sanierungsgebiet nach § 142 BauGB, städ-
tebaulicher Entwicklungsbereich nach 
§ 165 BauGB oder Erhaltungsgebiet nach 
§ 172 Abs. 1 Nr. 1 BauGB erfolgen.“

Quelle: 
Bundesministerium des Innern, für Bau und Heimat, 
Verwaltungsvereinbarung über die Gewährung von Fi-
nanzhilfen des Bundes an die Länder nach § 104b des 
Grundgesetzes zur Förderung städtebaulicher Maß-
nahmen (VV Städtebauförderung 2021) vom 
18.12.2020/ 29.03.2021

Angesichts der Ist-Situation und der 
städtebaulichen Zielvorstellungen zur 
zukunftsfähigen Entwicklung des Ortsteils 
Fischbach-Camphausen bedarf es einer 
räumlichen Festlegung des Fördergebietes 
als Sanierungsgebiet nach § 142 BauGB. 
Sowohl die Festlegung des Fördergebietes 
als städtebaulicher Entwicklungsbereich als 
auch als Erhaltungsgebiet scheiden aus. In 
Bezug auf die Festlegung als städtebau-
licher Entwicklungsbereich nach § 165 
BauGB sind innerhalb des Gebietskulisse 
die Voraussetzungen (z.B. erhöhter Bedarf 
an Wohn- und Arbeitsstätten, brachliegen-
de Flächen, Ziele und Zwecke können durch 
städtebauliche Verträge nicht erreicht wer-
den) nicht gegegeben. Ebenso wenig trägt 
die Festlegung eines Erhaltungsgebiet den 
städtebaulichen Zielvorstellungen in Fisch-
bach-Camphausen Rechnung, da dieses 
Instrumentarium primär auf die Bewahrung 
des Ist-Zustandes durch zusätzliche Geneh-
migungspflichten abzielt. Eine Festlegung 
als Stadtumbaugebiet nach § 172 b BauGB 
erscheint ebenfalls nicht als geeignetes 
Instrument, um den Herausforderungen in 
Fischbach-Camphausen begegnen zu kön-
nen, da innerhalb der Gebietskulisse in ers-
ter Linie städtebauliche Missstände in bau-
licher und substanzieller Hinsicht vorliegen 
und das Fördergebiet im geringerem Maß 
von erheblichen Funktionsverlusten betrof-

fen ist. Somit scheint die Ausweisung des 
Sanierungsgebietes geeignet.

Sanierungsgebiete bieten folgende Vorteile:

 � Sanierungsgebiete sind ein klassisches 
Instrument zur Aufwertung der Ortsker-
ne.

 � Gestaltungs- und Steuerungsop-
tionen über die Instrumente im 
Sanierungsgebiet (z.B. § 144 BauGB)

 � Sanierungsgebiete bieten optimale 
Rahmenbedingungen, um in die Moder-
nisierung und Instandsetzung der Ge-
bäude zu investieren.

 � Förmlich festgelegte Sanierungsgebiete 
können einem öffentlichen Investitions-
bereich mit hohen direkten und indirek-
ten Anstoßwirkungen, auch für die Bau-
wirtschaft, dienen.

 � Bürger und Investoren als Grund-
stückseigentümer in einem förmlich 
festgelegten Sanierungsgebiet können 
unter Berücksichtigung der Voraus-
setzungen auch erhöhte steuerliche 
Abschreibungsmöglichkeiten (§§ 7h, 10f 
und 11a Einkommenssteuergesetz) in 
Anspruch nehmen.

Das vorliegende Integrierte Städtebauli-
che Entwicklungskonzept (ISEK) erfüllt die 
Anforderungen an Vorbereitende Untersu-
chungen nach § 141 Abs. 1 und 2 BauGB. 
Demnach hat die Gemeinde „vor der förm-
lichen Festlegung des Sanierungsgebiets die 
vorbereitenden Untersuchungen durchzu-
führen oder zu veranlassen, die erforderlich 
sind, um Beurteilungsunterlagen zu gewin-
nen über die Notwendigkeit der Sanierung, 
die sozialen, strukturellen und städtebau-
lichen Verhältnisse und Zusammenhänge 
sowie die anzustrebenden allgemeinen Zie-
le und die Durchführbarkeit der Sanierung 
im Allgemeinen. [...] Von vorbereitenden 
Untersuchungen kann abgesehen werden, 
wenn hinreichende Beurteilungsunterla-
gen bereits vorliegen.“ Mit dem ISEK liegt 
grundsätzlich eine „hinreichende Beurtei-
lungsgrundlage“ vor. 

Wie im Rahmen der Analyse des Untersu-
chungsgebietes aufgezeigt, treten städte-
bauliche Missstände in funktionaler und 
substanzieller Hinsicht in solcher Bedeutung 
und Häufung auf, dass sanierungsbedingte 
Einzelmaßnahmen, die auf eine wesentliche 

Verbesserung oder Umgestaltung des Ge-
bietes abzielen, erforderlich sind. Hierbei 
bilden, neben den im ISEK zuvor genannten 
Maßnahmen, die Beseitigung und Behe-
bung der inneren und äußeren substanziel-
len Missstände durch Modernisierung und 
Instandsetzung einer Vielzahl der Gebäude 
und baulichen Anlagen einen Schwerpunkt.

Die Ziele und Zwecke der Sanierung ent-
sprechen den Entwicklungszielen des ISEKs. 

Um der grundlegenden Zielsetzung der Be-
seitigung städtebaulicher Missstände nach-
zukommen, sind Sanierungsziele für die 
Dauer des Sanierungsverfahrens abzuleiten. 

Sanierungsziele haben nicht nur eine poli-
tische und inhaltliche Steuerungsfunktion, 
sondern haben im Zusammenhang mit 
einem konkretisierenden städtebaulichen 
Planungskonzept insbesondere rechtliche 
Auswirkungen. Sie dienen u.a.

 � der Prüfung genehmigungspflichtiger 
Vorhaben und 

 � z.B. im Rahmen der Modernisierung/ 
Instandsetzung, der Prüfung, ob ein 
konkretes Vorhaben den Zielen und 
Zwecken der Sanierung entspricht oder 
zuwiderläuft. 
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Empfehlung zur Wahl des 
Sanierungsverfahrens

Das Baugesetzbuch unterscheidet zwei Ver-
fahren für die Durchführung der Sanierung: 

 � das umfangreiche (klassische) und

 � das vereinfachte Sanierungsverfahren.

Sie unterscheiden sich v.a. in der Intensität, 
mit der die Kommune auf die Entwicklung 
der Bodenpreise, auf den Bodenverkehr 
und auf tatsächliche Veränderungen im 
Sanierungsgebiet Einfluss nimmt.

Die Rechtsvorschriften des BauGB sind 
so ausgelegt, dass das umfassende Sa-
nierungsverfahren angenommen werden 
muss. Dabei finden nicht nur die Vorschrif-
ten des allgemeinen Städtebaurechts An-
wendung, sondern auch die Vorschriften 
des besonderen Sanierungsrechts (§§ 152-
156a BauGB, insbesondere Erhebung von 
Ausgleichsbeiträgen). Da im umfassenden 
Sanierungsverfahren die Anwendung sanie-
rungsrechtlicher Genehmigungsvorbehal-
te des § 144 BauGB nicht ausgeschlossen 
werden können, erfolgt wegen der Anwen-
dungsverpflichtung des § 144 Abs. 2 BauGB 
eine Eintragung des Sanierungsvermerks im 
Grundbuch.

Die Gemeinde Quierschied ist bei der Wahl 
des vereinfachten Verfahrens verpflich-
tet, die Vorschriften über die Behandlung 
der sanierungsbedingten Werterhöhungen 
und somit auch die Preisprüfung (§ 152 ff. 
BauGB) auszuschließen, wenn die Anwen-
dung dieser Vorschriften für die Durchfüh-
rung der Sanierung nicht erforderlich ist und 
die Durchführung der Sanierung hierdurch 
voraussichtlich nicht erschwert wird (§ 142 
Abs. 4 HS 1 BauGB).

Grundlagen zur Wahl des 
Sanierungsverfahrens

Die Entscheidung der Gemeinde Quierschied 
für die Verfahrensart erfolgt insbesondere 
auf Grundlage

 � der anzustrebenden allgemeinen Ziele 
der Sanierung im Vergleich zu der vor-
handenen Situation im Sanierungsgebiet;

 � der Durchführung der Sanierung im All-
gemeinen und unter Berücksichtigung 
der aufgrund der anzustrebenden Sanie-
rungsmaßnahmen zu erwartenden Ent-
wicklung der Bodenpreise;

 � Möglichkeiten der Kommune, Grund-
stücke für Ziele und Zwecke der Sanie-
rung zum sanierungsunbeeinflussten 

Grundstückswert zu erwerben oder die 
Vermeidung von Erschwernissen bei pri-
vaten Investitionen durch unkontrollierte 
Bodenwerterhöhungen, die sich in der 
Preisgestaltung ohne Preisprüfung nie-
derschlagen.

Bodenwerterhöhung, Anwendung 
der §§ 152 - 156a BauGB

Städtebauliche Kriterien für eine wesent-
liche Erhöhung der Bodenwerte sind zum 
Beispiel:

 � die Aufwertung eines innerstädtischen 
Einzelhandelsbereichs durch attraktive 
Fußgängerzone, Tiefgarage/ Parkhaus,

 � das Entstehen erstmalig zweckmäßig 
bebaubarer Grundstücke durch Boden-
ordnung, Beseitigung von Altlasten, 
Wiedernutzung einer vor Sanierung im 
Privateigentum stehenden Gewerbebra-
che für neue gewerbliche Nutzungen,

 � höherwertige und/ oder intensivere 
Grundstücksnutzungen durch Änderung 
der Art und/ oder des Maßes der bau-
lichen Nutzung.

Geringere Bodenwerterhöhungen sind da-
gegen in der Regel zu erwarten, wenn die 
Kommune v.a. Bestandspflege betreiben 
will, z.B. die Erhaltung, Instandsetzung und 
Modernisierung von Gebäuden.

Aufgrund der festgestellten städtebauli-
chen Missstände, der Ziele und Zwecke des 
ISEKs und der Sanierung in Verbindung mit 
dem städtebaulichen Planungskonzept und 
der in der Kosten- und Finanzierungsüber-

sicht daraus resultierend aufgeführten Ein-
zelmaßnahmen ist nicht mit wesentlichen 
Bodenwerterhöhungen zu rechnen. Wie aus 
der aufgeführten Aufstellung ersichtlich ist, 
kann davon ausgegangen werden, dass die 
Anwendung der besonderen sanierungs-
rechtlichen Vorschriften der §§ 152 - 156a 
BauGB, die insbesondere durch die Anwen-
dung der sogenannten Preisprüfung durch 
die Kommune bei bestimmten Grundstücks-
geschäften Dritter (bei Veräußerung von 
Grundstücken sowie Bestellung oder Veräu-
ßerung von Erbbaurechten) bestehen, nicht 
erforderlich ist.

Anwendung der §§ 144, 145 
BauGB

Die §§ 144, 145 BauGB über die Genehmi-
gung von Vorhaben, Teilungen und Rechts-
vorgänge müssen grundsätzlich bei beiden 
Verfahren angewandt werden (Genehmi-
gungsvorbehalte, Veränderungs-, Verfü-
gungssperre). Diese ermöglichen im umfas-
senden Sanierungsverfahren zum Beispiel 
die Stabilisierung der Grundstückspreise, 
-sicherungen und Preiskontrollen sowie in 
beiden Verfahren gestalterische Qualitäts-
sicherung. Letzten Endes hat die Gemeinde 
ein umfassendes Kontrollinstrument.

Es liegt im Interesse der Kommune, die 
Sanierung planmäßig, mit entsprechen-
der Qualität und in einer absehbaren Zeit 
durchzuführen. Bei Maßnahmen, die die 
Durchführung der Sanierung unmöglich 
machen, erschweren oder den Zielen und 
Zwecken der Sanierung widersprechen, 
muss die Kommune eingreifen können. Sie 

Die Anwendung des vereinfachten Sanierungsverfahrens wird empfohlen

 � Sanierungsgebiet mit gestreuten funktionalen städtebaulichen Missständen

 � Erhaltung und Fortentwicklung der Wohn- und Gewerbenutzungen im Gebiet

 � Modernisierung und Instandsetzung von Gebäuden steht im Vordergrund; Mitwirkungsbe-
reitschaft ist zu erwarten; v.a. Anreizförderung

 � Punktuelle Ordnungs- und Baumaßnahmen, die zu keinen wesentlichen Bodenwertsteige-
rungen führen. Die geplanten Maßnahmen der Kommune liegen vorwiegend im öffentlichen 
Bereich (u.a. Gestaltung von Platz-/ Freiflächen).

 � Keine gemeindliche Bodenordnung (keine grundlegende Neuordnung mit umfangreichen 
Grunderwerb, kein umfangreicher Rückbau oder keine Grundstücksfreilegungen)

 � Insofern ist das vereinfachte Verfahren zu wählen, da die Gesamtumstände die Annahme 
rechtfertigen, dass die Sanierung bei Durchführung in diesem Verfahren nicht erschwert wird.

 � Die Rolle der Gemeinde Quierschied bezieht sich mit Schwerpunkt auf eine qualifizierte Vor-
bereitung der Sanierung und punktuelle Ordnungsmaßnahmen im bestehenden öffentlichen 
Raum. 

 � Die Baumaßnahmen sind primär Aufgabe der Eigentümer. Die Gemeinde Quierschied initiiert 
und motiviert die Grundstückseigentümer insbesondere zur Durchführung von Modernisie-
rungs-/ Instandsetzungsmaßnahmen. 

Empfehlung zur Wahl des vereinfachten Sanierungsverfahrens
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kann deshalb im vereinfachten Sanierungs-
verfahren entscheiden, ob die Vorschriften 
über die genehmigungspflichtigen Vor-
haben und Rechtsvorgänge nach § 144 
BauGB im späteren Sanierungsgebiet im 
Ganzen (d.h. sowohl § 144 Abs. 1 und 2 
BauGB) Anwendung finden oder zum Teil 
(d.h. entweder § 144 Abs. 1 BauGB oder 
§ 144 Abs. 2 BauGB) oder vollständig aus-
geschlossen werden sollen. Der Genehmi-
gungsvorbehalt wird erst mit Inkrafttreten 
der Sanierungssatzung wirksam.

Einer schriftlichen Genehmigung durch die 
Kommune bedürfen 

 � § 144 Abs. 1 BauGB: Vorhaben, die die 
Errichtung, Änderung oder Nutzungs-
änderung von baulichen Anlagen zum 
Inhalt haben (Nr. 1), erhebliche oder 
wesentlich wertsteigernde Veränderun-
gen von Grundstücken (Nr. 1), schuld-
rechtliche Vertragsverhältnisse über 
den Gebrauch oder die Nutzung eines 
Grundstücks (Nr. 2)

 � § 144 Abs. 2 BauGB: die rechtsgeschäft-
liche Veräußerung eines Grundstücks 
und die Bestellung und Veräußerung 
eines Erbbaurechts, die Bestellung eines 
das Grundstück belastenden Rechts, 
schuldrechtliche Verträge, durch die 
Verpflichtungen zur Veräußerung oder 
Grundstücksbelastung eingegangen 
werden, die Begründung, Änderung 
oder Aufhebung einer Baulast, die Tei-
lung eines Grundstücks.

Ein Sanierungsvermerk gem. § 143 Abs. 2 
Satz 4 BauGB wird vom Grundbuchamt 
nur dann eingetragen, wenn die Genehmi-
gungspflichten nach § 144 Abs. 2 BauGB 
Anwendung finden, was vorliegend nicht 
für erforderlich gehalten wird. Die Ge-
meinde Quierschied benötigt zur Durch-
führung der städtebaulichen Maßnahmen 
im Sanierungsgebiet keine Eingriffsmög-
lichkeiten z.B. bei Grundstücksgeschäften 
Dritter (bei Veräußerung von Grundstücken 
sowie Bestellung oder Veräußerung von 
Erbbaurechten). Aufgrund der allgemeinen 
Ziele und Zwecke der Sanierung in Ver-
bindung mit dem vorliegenden städtebau-
lichen Planungskonzept sind von der Ge-
meinde Quierschied keine Ordnungsmaß-
nahmen oder Baumaßnahmen vorgesehen, 
die einen solchen Eingriff in das gemäß 
Art. 14 GG geschützte Eigentum rechtfer-
tigen würde.

Empfehlung zur Abgrenzung 
des Sanierungsgebietes

Die räumliche Abgrenzung des Förderge-
bietes als Sanierungsgebiet gemäß der Ver-
waltungsvereinbarung Städtebauförderung 
setzt noch

 � die Mitwirkung und Beteiligung der Sa-
nierungsbetroffenen (§ 137 BauGB) und 

 � der öffentlichen Aufgabenträger (§ 139 
BauGB) als auch

 � die Beteiligung der Träger öffentlicher 
Belange zur Stellungnahme

voraus.

Unter anderem ist die Einstellung und Mit-
wirkungsbereitschaft der Sanierungsbetrof-
fenen (v.a. der Grundstückseigentümer) als 
auch der öffentlichen Aufgabenträger von 
wesentlicher Bedeutung. Auch für die Ab-
wägung der privaten und öffentlichen Be-
lange i.S.d. § 136 Abs. 4 Satz 3 BauGB so-
wie für das Fundamentieren des öffentli-
chen Interesses nach Maßgabe des § 136 
Abs. 1 Satz 1 BauGB sind die Beteiligungs-
pflichten grundlegende Voraussetzungen. 

Das Sanierungsgebiet ist so zu begren-
zen, dass sich die städtebauliche Sanie-
rung zweckmäßig durchführen lässt (§ 142 
Abs. 1 Satz 2 BauGB). Einzelne Grundstü-
cke, die von der Sanierung nicht betroffen 
sind, können aus dem Gebiet ganz oder 
teilweise ausgenommen werden (§ 142 
Abs. 1 Satz 3 BauGB).

Die Frage, ob städtebauliche Missstände 
auf den einzelnen Grundstücken wirklich 
vorliegen, spielt eine untergeordnete Rol-
le, wenn die Einbeziehung zur Durchfüh-
rung der Sanierung zweckmäßig ist. Sind 
die städtebaulichen Probleme, die sich aus 
der Sanierung ergeben, nur einheitlich zu 
lösen, rechtfertigen diese städtebaulichen 
Zusammenhänge immer die Einbeziehung. 

 � Wie anhand des Analyse- und städtebaulichen Rahmenplans (ISEK) zu erkennen ist, be-
stehen die städtebaulichen Missstände nicht nur auf einzelnen Grundstücken, sondern sind 
über das gesamte Untersuchungsgebiet verteilt. Aus diesem Grund wird vorgeschlagen, das 
Untersuchungsgebiet vollständig als Sanierungsgebiet auszuweisen.

 � Die räumliche Festlegung des Sanierungsgebietes erfolgt nach § 142 BauGB.

Empfehlung zur Abgrenzung des Sanierungsgebietes
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Legende

 empfohlene Abgrenzung 
Sanierungsgebiet

Empfohlene Abgrenzung des Sanierungsgebietes „Ortsmitte Fischbach-Camphausen“, Katastergrundlage und Stand: Gemeinde Quierschied, Stand: 2. Juni 2019; Bearbei-
tung: Kernplan
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Voraussetzungen zur förmlichen Festlegung des Sanierungsgebietes

Rechtsgrundlage Beschreibung

Städtebauliche Missstände 
i.S.d. § 136 Abs. 2 und 3 
BauGB - Voraussetzung 
erfüllt

Im Untersuchungsgebiet treten städtebauliche Missstände in funktionaler, jedoch überwiegend in substanzieller Hin-
sicht in einer solchen Bedeutung und Häufung auf, dass sanierungsbedingte Einzelmaßnahmen, die auf eine wesent-
liche Verbesserung oder Umgestaltung des Gebietes abzielen, erforderlich sind. Hierbei bilden die Beseitigung und 
Behebung der inneren und äußeren substanziellen Missstände durch Modernisierung und Instandsetzung einer Viel-
zahl der Gebäude und sonstigen baulichen Anlagen einen Schwerpunkt.

Wesentliche Verbesserung 
oder Umgestaltung i.S.d. 
§ 136 Abs. 2 Satz 1 BauGB - 
Voraussetzung erfüllt

Aufgrund der festgestellten städtebaulichen Missstände im Untersuchungsgebiet wurden, ergänzend zu den Zielen 
des ISEKs, allgemeine Ziele und Zwecke der Sanierung für das ISEK-Gebiet entwickelt und ein städtebaulicher Rah-
menplan (ISEK) sowie die damit verbundene Kosten- und Finanzierungsübersicht i.S.d. § 149 BauGB, die die sanie-
rungsbedingten Einzelmaßnahmen für das Gebiet beinhaltet, aufgestellt.
Eine wesentliche Umgestaltung des Sanierungsgebietes erfolgt nicht, da in dem Gebiet insbesondere die Art der bau-
lichen oder sonstigen Nutzung, das Maß der baulichen Nutzung, die überbaubaren Grundstücks flächen oder die Er-
schließung allenfalls geringfügig verändert werden sollen.
Durch die beabsichtigten Baumaßnahmen sollen jedoch die städtebaulichen Missstände auch in substanzieller Hin-
sicht wesentlich, d.h. deutlich, verbessert werden. 
Insbesondere die Modernisierung/ Instandsetzung von baulichen Anlagen werden sich deutlich positiv auf die städte-
bauliche Situation auswirken. 

Einheitliche Vorbereitung 
i.S.d. § 136 Abs. 1 Satz 1 
BauGB - Voraussetzung 
erfüllt

Aufgrund der festgestellten städtebaulichen Missstände und Mängel wurden die zum Teil verschiedenartigen Einzel-
maßnahmen in dem förmlich festzulegenden Sanierungsgebiet mithilfe der städtebaulichen Rahmenplanung (ISEK) 
auf ein einheitliches Ziel ausgerichtet, aufeinander abgestimmt und miteinander verflochten. Das schließt nicht aus, 
dass sich die Zielvorstellungen im Verlauf einer Sanierungsmaßnahme ändern, v.a. aber konkretisieren können. 
Auf der Grundlage der Ergebnisse des ISEK-Berichts mit den Vorbereitenden Untersuchungen insbesondere unter Ein-
schluss der Abgrenzung des förmlich festgelegten Sanierungsgebietes, des Sanierungsverfahrens sowie nach Beteili-
gung und Mitwirkung der Sanierungsbetroffenen (§ 137 BauGB) und der öffentlichen Aufgabenträger (§ 139 BauGB) 
hat der Gemeinderat in seiner öffentlichen Sitzung den städtebaulichen Rahmenplan (ISEK) beschlossen sowie die 
Kosten- und Finanzierungsübersicht billigend zur Kenntnis genommen.

Zügige Durchführung i.S.v. 
§ 136 Abs. 1 Satz 1 BauGB - 
Voraussetzung erfüllt

Die Dauer der Sanierungsmaßnahmen ist zeitlich durch die Anwendung des Sanierungsrechts auf den Zeitpunkt von 
der Bekanntmachung des Beschlusses über den Beginn der Vorbereitenden Untersuchungen (§ 141 Abs. 3 BauGB) bis 
zur Aufhebung der förmlichen Gebietsfestlegung (§ 162 BauGB) begrenzt. 
Gemäß § 142 Abs. 3 Satz 3 und 4 BauGB ist bei dem Beschluss über die Sanierungssatzung zugleich per Beschluss 
die Frist festzulegen, in der die Sanierungen im ISEK-Gebiet durchgeführt werden sollen; die Frist soll 15 Jahre nicht 
überschreiten. Kann die Sanierung nicht innerhalb dieser Frist durchgeführt werden, kann die Frist per Beschluss ver-
längert werden.
Die Kosten- und Finanzierungsübersicht dient als Nachweis der Finanzierbarkeit innerhalb eines absehbaren Zeit-
raums. Sie belegt die zügige Durchführung der Sanierung (mit Unterstützung durch die Städtebauförderung).
Sie hat dabei die wichtige Aufgabe, das Gebot der zügigen Durchführung (§ 136 Abs. 1 BauGB) und seine Umsetzung 
kontinuierlich zu überprüfen.
Insbesondere die Grundstückseigentümer, die die Modernisierung/ Instandsetzungen der baulichen Anlagen durch-
führen, haben einen erheblichen Einfluss auf die zügige Durchführung der Sanierung.
Aus der Beteiligung der Sanierungsbetroffenen ist ableitbar, dass eine positive Einstellung zur Sanierung und eine 
hohe Mitwirkungsbereitschaft besteht. 
Ein wichtiger Punkt der Durchführung der städtebaulichen Sanierungsmaßnahmen im zukünftigen Sanierungsgebiet 
soll die Durchführung von Modernisierung/ Instandsetzungen von baulichen Anlagen, deren Kosten die Eigentümer 
tragen, sein. Auf § 177 BauGB wird verwiesen.
Für die Beurteilung der Durchführbarkeit im Allgemeinen zählt auch administrativ die Verwaltungskraft der Gemeinde 
bzw. die Einschaltung eines Sanierungsbeauftragten.
Auf der Grundlage des ISEKs mit den Ergebnissen der Vorbereitenden Untersuchungen insbesondere unter Einschluss 
der Abgrenzung des förmlich festgelegten Sanierungsgebietes, der Sanierungsverfahren, des städtebaulichen Rah-
menplanes (ISEK) und der Kosten- und Finanzierungsübersicht sowie nach Beteiligung und Mitwirkung der Sanie-
rungsbetroffenen (§ 137 BauGB) und der öffentlichen Aufgabenträger (§ 139 BauGB) kann davon ausgegangen 
werden, dass die zügige Durchführung der Sanierungsverfahren gewährleistet ist.
Aufgrund der Bestätigung der Finanzierbarkeit der Sanierung, der administrativen Möglichkeiten sowie mit einer auf 
Dauer angelegten aktiven Öffentlichkeitsarbeit und Beratung/ Betreuung u.a. der Grundstückseigentümer und poten-
ziellen Investoren sowie der Fähigkeit der aktiven Steuerung der städtebaulichen Sanierungsmaßnahmen kann nach 
derzeitigem Stand von einer zügigen Durchführung der Sanierung im ISEK-Gebiet innerhalb einer Durchführungsfrist 
von 15 Jahren, d.h. bis zum 31.12.2036, ausgegangen werden.
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Voraussetzungen zur förmlichen Festlegung des Sanierungsgebietes

Rechtsgrundlage Beschreibung

Öffentliches Interesse i.S.v. 
§ 136 Abs. 1 Satz 1 BauGB - 
Voraussetzung erfüllt

Das öffentliche Interesse ist nicht bereits mit dem Nachweis der städtebaulichen Missstände gegeben, sondern muss 
als weiteres Merkmal hinzutreten, damit das Sanierungsrecht angewendet werden kann. Im öffentlichen Interesse 
müssen sowohl die einheitliche Vorbereitung als auch die zügige Durchführung liegen.
Als öffentliches Interesse kommen alle im Katalog des § 1 Abs. 5 BauGB genannten städtebaulichen Belange in Frage. 
Es reicht ein qualifiziertes, d.h. hier ein örtliches öffentliches Interesse aus. Die Durchführung der betreffenden Maß-
nahme muss für die Gemeinde eine besondere Bedeutung haben.
Insbesondere die Erhaltung, Erneuerung und Fortentwicklung, Anpassung und der Umbau vorhandener Ortsteile, 
die Beachtung der Belange der Baukultur, des Denkmalschutzes und der Denkmalpflege, der erhaltenswerten Orts-
teile und Belange des Umwelt- und Klimaschutzes sowie die allgemeinen Anforderungen an gesunde Wohn- und 
Arbeitsverhältnisse sollen Ziele und Zwecke der Durchführung der städtebaulichen Sanierungsmaßnahmen sein.
Es hat sich als notwendig erwiesen, dass zum einen eine einheitliche Planungskonzeption für das Sanierungsgebiet 
aufzustellen ist, zum anderen auch, dass die Maßnahmen mit Nachdruck in einem überschaubaren Zeitraum abzu-
wickeln sind.
Die Durchführung der Gesamtmaßnahmen des Besonderen Städtebaurechts hat für die Gemeinde eine besondere 
Bedeutung im Hinblick auf die Beseitigung oder Behebung der städtebaulichen Missstände, die in funktionaler und 
substanzieller Hinsicht in solcher Bedeutung und Häufung auftreten, dass sanierungsbedingte Einzelmaßnahmen, die 
auf eine wesentliche Verbesserung oder Umgestaltung des Gebietes abzielen, erforderlich sind. Hierbei bilden, neben 
den im ISEK zuvor genannten Maßnahmen, die Beseitigung und Behebung der inneren und äußeren substanziellen 
Missstände durch Modernisierung und Instandsetzung einer Vielzahl der Gebäude und sonstigen baulichen Anlagen 
den maßgeblichen Schwerpunkt. 
Es liegt hiermit für die Gemeinde ein qualifiziertes, d.h. ein örtliches öffentliches Interesse, vor. Die einheitliche Vor-
bereitung und zügige Durchführung liegt im öffentlichen Interesse.

Sozialplan § 140 Nr. 6 
BauGB - Voraussetzung 
erfüllt

Der Sozialplan nach § 180 BauGB dient dazu, sozial nachteilige Folgen bei der Durchführung städtebaulicher Maß-
nahmen möglichst zu vermeiden oder zu mildern. Die Erarbeitung und Fortschreibung des Sozialplans ist eine Aufgabe 
der Kommune im Rahmen der Vorbereitung der Sanierung (§ 140 Nr. 6 BauGB). 
Aus den Ergebnissen des ISEK-Berichts mit den Vorbereitenden Untersuchungen, insbesondere unter Einschluss der 
beabsichtigten Abgrenzung des förmlich festzulegenden Sanierungsgebietes, des städtebaulichen Rahmenplanes 
(ISEK) und den hieraus resultierenden Ordnungs- und Baumaßnahmen sowie nach Beteiligung der öffentlichen Auf-
gabenträger (§ 139 BauGB) und der Sanierungsbetroffenen (§ 137 BauGB), sind keine nachhaltigen Auswirkungen 
auf die persönlichen Lebensumstände der in dem Gebiet wohnenden oder arbeitenden Menschen erkennbar.
Insofern entfällt die Verpflichtung der Gemeinde zur Aufstellung eines Sozialplans.

Abwägung der öffentlichen 
und privaten Belange § 136 
Abs. 4 Satz 3 BauGB - Vor-
aussetzung erfüllt

Die öffentlichen und privaten Belange sind gegeneinander und untereinander gerecht abzuwägen.
Die Abwägungsklausel findet vorwiegend im Rahmen von Planungen Anwendung. Da das Abwägungsgebot für die 
Bauleitplanung unberührt bleibt (§ 1 Abs. 7 BauGB), wirkt sich das sanierungsrechtliche Abwägungsgebot v.a. auf 
städtebauliche Planungen anderer Art (z.B. städtebaulicher Rahmenplan) aus. Der Sammlung des Abwägungsmate-
rials dienen insoweit Beteiligungen (§§ 137–139 BauGB) und die vorbereitenden Untersuchungen (§ 141 BauGB).
Auch der Erlass einer Sanierungssatzung setzt eine gerechte Abwägung der öffentlichen und privaten Belange voraus. 
Die Abwägung muss sich jedoch nur auf die allgemeinen Ziele und die Durchführbarkeit der Sanierung im Allgemei-
nen beziehen, wozu auch die Finanzierbarkeit des Sanierungskonzepts gehört (vgl. OVG Rheinland-Pfalz, Urteil vom 
24.04.1991 – 10 C 11555/90 –, juris).
Die Entscheidung, ob saniert werden soll, und die förmliche Ausweisung eines Sanierungsgebietes stehen am Anfang 
einer Sanierungsmaßnahme; von daher können bei der nach § 136 Abs. 4 Satz 3 BauGB vorzunehmenden Abwägung 
in diesem Verfahrensstadium nur geringe Anforderungen an die Konkretisierung der Sanierungsziele und die Bewälti-
gung von durch das Sanierungsvorhaben ausgelösten Konflikten gestellt werden.
Private und öffentliche Belange sind grundsätzlich gleichgewichtig. Die im Rahmen der Abwägung mögliche Zurück-
stellung privater Belange zugunsten öffentlicher muss verhältnismäßig sein. 
Grundlegende Voraussetzung einer ordnungsgemäßen Abwägung ist die ausreichende Ermittlung und Klärung der 
von den vorgesehenen Sanierungsmaßnahmen betroffenen Rechtspositionen, die bei der (weiteren) Umsetzung der 
Sanierung zu beachten sind. Danach ist absehbar, ob und inwieweit die Sanierungsziele überhaupt erreichbar sein 
werden. Unterbleibt diese Klärung, erfolgt die Abwägung nach § 136 Abs. 4 Satz 3 BauGB schon im Ansatz auf einer 
unvollständigen Grundlage, weil die zügige Realisierbarkeit der mit der Satzung verfolgten Sanierungsziele offen-
bleibt.
Eine Abwägung gemäß § 136 Abs. 4 Satz 3 BauGB setzt u.a. die Beteiligung der Betroffenen (§ 137 BauGB) und der 
öffentlichen Aufgabenträger (§ 139 BauGB) voraus.
Es sind keine Argumente bekannt, die gegen die Ausweisung des Sanierungsgebietes und die Realisierung der Rah-
menplanung (ISEK) sprechen.



ISEK Fischbach-Camphausen 59 www.kernplan.de

 
Voraussetzungen zur förmlichen Festlegung des Sanierungsgebietes

Rechtsgrundlage Beschreibung

Bericht über die Gründe, die 
die förmliche Festlegung 
der Sanierungsgebiete recht-
fertigen

Die Ergebnisse der vorbereitenden Untersuchungen fließen als Bestandteil in diesen Bericht mit ein. In dieser 
Unterlage sollen insbesondere auf der Grundlage der ggf. aktualisierten Ergebnisse, insbesondere nach Vorliegen 
der Stellungnahme der höheren Verwaltungsbehörde, der Billigung der vorläufigen Ergebnisse der vorbereitenden 
Untersuchungen durch den Gemeinderat, der Beteiligung der Betroffenen (§ 137 BauGB) und der öffentlichen Auf-
gabenträger (§ 139 BauGB) die sanierungsrechtliche Abwägung erfolgen.

Laufende Erfolgskontrolle Es wird nach förmlicher Festlegung des Sanierungsgebietes empfohlen, im Laufe der Umsetzung der Sanierungsmaß-
nahmen Erfolgskontrollen durchzuführen (z.B. durch Auswertung der Modernisierungs- und Instandsetzungsverein-
barungen). Es ist ratsam, Stärken und Schwächen der Entwicklungen zu ermitteln und die Maßnahmen des städtebau-
lichen Rahmenplans (ISEK) nach Beteiligung der Betroffenen und der öffentlichen Aufgabenträger fortzuschreiben.  



Herausgeber/  Kernplan GmbH · Dipl.-Ing. Hugo Kern · Dipl.-Ing. Sarah End  
Impressum:  Kirchenstraße 12 · 66557 Illingen · Tel. 0 68 25 - 4 04 10 70 · www.kernplan.de · info@kernplan.de 

Auftraggeber:   Gemeinde Quierschied · Rathausplatz 1 · 66287 Quierschied · www.quierschied.de · mail@quierschied.de

Bildnachweis:   Kernplan GmbH, LVGL Saarland

Rechte:  Vervielfältigung, auch auszugsweise, nur mit schriftlicher Zustimmung der Kernplan GmbH


